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3 Vorgaben

3.1 Projektziele

Folgende Projektziele sind zu erreichen:

- Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 

- Verbesserung Verkehrsfluss, insbesondere der Verkehrsabfluss ab der Nationalstrasse (Auto-

bahn A1) und für eine verbesserte Verkehrszuführung zur Nationalstrasse (A1).

Die Projektziele können mit folgenden Massnahmen erreicht werden:

- Beibehaltung der Entflechtung der Verkehrsarten (MIV, Fuss- und Veloverkehr) 

- Erhöhung der Kapazität an den Knoten LSA 156 und LSA 157, durch die geplanten Fahrspu-

rerweiterungen und eine Verlängerung der Vorsortierstreifen.

- Einhaltung der Normen, insbesondere bezüglich Schleppkurven und Sichtweiten, sowie Be-

rücksichtigung der Standards und Reglemente des Kantons Zürich und des TBAs.

3.2 Übereinstimmung mit der Raumplanung

- Im Zusammenhang mit dem festgesetzten kantonalen Richtplan (Stand: 06.02.2023) sind 

keine raumplanerischen Massnahmen im Perimeter vorgesehen.

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Kantonaler Richtplan" des Kantons Zürich vom 14.03.2024

- Im Zusammenhang mit dem festgesetzten regionalen Richtplan der Region ZPL Limmattal

(Stand: 09.11.2022, RRB Nr. 2022/1472) sind ebenfalls keine raumplanerischen Massnahmen 

im Perimeter vorgesehen.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Regionaler Richtplan – Thema Verkehr" des Kantons Zürich vom 

14.03.2024

3.3 Dimensionierungsgrundlagen

- Normalien für Strassenbau, Baudirektion des Kantons Zürich

- Standards Veloverkehr (Februar 2023)

- Beleuchtungsreglement des Kantons Zürich (01.01.2017)

- Wegleitung für den Bau von Lichtsignalanlagen im Kanton Zürich

- Verkehrsbelastung (DTV) gemäss Faktenblatt (Marty Partner AG, 09.02.2024)

- Ausnahmetransportroute

- Bericht TBA O+G, Zustandserfassung und Sanierungsvorschlag 15.09.2022
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3.4 Projektorganisation

Abbildung 4: Organigramm, Stand: 14.03.2024
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4 Zustandserfassung

4.1 Geotechnische Untersuchungen

4.1.1 Trassee

Im Bereich der geplanten Verbreiterung sind die geologischen Verhältnisse relativ einheitlich:

- 0-1.5/2.0 m künstliche Auffüllungen

- 1.5/2.0 -5.5/7.0 m Schotterablagerungen (Kies mit Sand)

- 5.5/7.0 - Seeablagerungen (Sand, siltig bis leicht tonig)

Das Planum dürfte somit mehrheitlich in künstliche Auffüllungen, teilweise in die Schotterablage-

rungen zu liegen kommen. Das Planum ist zu prüfen (ME-Messungen) und die Fundationsschicht 

bei Bedarf zu verstärken (Geotextil, Erhöhung Schichtstärke, Rücksprache O+G vom 

30.11.2023).

Es wurde durch das Strasseninspektorat (SI) und dessen Sektion O+G des Tiefbauamts des 

Kantons Zürich (TBA Kt. ZH) eine umfangreiche Zustandsuntersuchung der vorhandenen Beläge

im Projektperimeter durchgeführt und ein Sanierungsvorschlag erstellt:

- Der Belag der Mutschellenstrasse ist stark und standfest, aber aufgrund des Alters sehr riss-

anfällig. Fundation und Untergrund sind stark und tragfähig. Der Belag ist PAK-frei. Die Fun-

dation und der Untergrund gelten als Strassenaufbruch und als Aushub sowie als unver-

schmutzt. Bei einem Bohrkern wurde eine ungenügende Fundationsstärke gefunden. Es ist 

nicht klar wie weit die Ausdehnung ist. Dies wird im Bauprojekt detailliert abgeklärt und ent-

sprechend im Projekt berücksichtigt.

- Der Belag der Silbernstrasse ist mehrheitlich stark und standfest, aber aufgrund des Alters 

gleich rissanfällig. Fundation und Untergrund sind stark und tragfähig. Der Belag ist PAK-frei. 

Es wird angenommen, dass die Fundation und der Untergrund als Strassenaufbruch und als 

Aushub ebenfalls unverschmutzt sind. 

- Auf der Auffahrt zur Autobahn A1 (Nationalstrasse) in Richtung Zürich/Chur wurden keine 

Bohrkerne entnommen. Dieser Bereich wurde durch das ASTRA 2022 komplett erneuert.

- Auf den Parzellen Nr. 11623, 9699 und 12185 ist der Untergrund genügend tragfähig. Das 

Fundationsmaterial kann allenfalls auch wiederverwendet werden. Es wurde keine erhöhte 

Belastung der Fundation durch PAK festgestellt. Die Fundation gilt als Strassenaufbruch und

somit als unverschmutzt und als Aushub gleichfalls als unverschmutzt aber auch zum Teil als

leicht verschmutzt.
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4.1.2 Kunstbauten

Die Geologie wurde aus den vorhanden geologisch-geotechnischen Berichten aus dem Bau-

grundarchiv des TBA Kt. ZH entnommen. Für die Planung der Wannenverbreiterung wurden 

keine neuen geologischen Untersuchungen vorgenommen.

Geologie
Oberflächenschichten

Die Deckschicht besteht aus nacheiszeitlichen, feinkörnigen Schwemmablagerungen. Diese wei-

sen eine Mächtigkeit von ca. 1.5 bis 2.5 m auf und sind teils lehmiger, teils kiesiger Zusammen-

setzung. Örtlich sind diese Deckschichten mit künstlichen Auffüllungen überdeckt oder wurden 

durch künstliche Auffüllungen ersetzt.

Schotter

Unter den Deckschichten folgt Limmat-Schotter mit wechselndem Sandgehalt. In den oberen Par-

tien handelt es sich um einen siltig-sandigen Kies; in den unteren Partien, um einen schwach silti-

gen bis sauberen Kies-Sand. Die Untergrenze des Schotters ist von Rinnen und Mulden zer-

furcht, welche sich in den darunterliegenden Seeablagerungen gebildet haben. Insbesondere ist 

eine tiefe Kiesrinne von Dietikon bis Killwangen vorhanden, die von einem früheren Limmatlauf in 

den Untergrund eingegraben wurde.

Diese Kiesrinne weist die grösste Stärke in der Mitte der beiden Portale des Tagbautunnels der 

Überführung (UEF) SBB Rangierbahnhof auf. In den Baugrunduntersuchungen in den 1960er-

Jahren konnte dessen Untergrenze nicht erschlossen werden und die Schichtstärke wird an die-

ser Stelle über 23 m abgenommen. Zwischen dem Südportal und dem Nordportal der UEF SBB 

Rangierbahnhof fällt die Untergrenze des Schotters stark zu dieser Kiesrinne hin ab. Ab der UEF 

SBB Rangierbahnhof und in Verlängerung der Rampe Nord Richtung Nordosten weist der Schot-

ter eine Schichtstärke von ca. 3 bis 8 m auf.

Es wurden in den Kernbohrungen eckige bis kantengerundete Steine vorgefunden. Im Schotter 

ist mit grösseren Blöcken (Findlingen) zu rechnen und es können Steine und Blöcke schichtweise 

angehäuft auftreten.

Seeablagerungen

Unterhalb des Schotters folgen Seeablagerungen eines eiszeitlichen bis nacheiszeitlichen Sees. 

Diese bestehen aus siltigen bis sauberen Feinsanden oder leicht bis mässig tonigen Silten. Bis 

zur Talsohle auf den Molassenfels, ist eine Moräne vorhanden.

Hydrogeologie
Der Schotter ist der Grundwasserträger und -leiter des Limmattal-Grundwasserstromes. Der 

Grundwasserspiegel schwankt stark mit den Niederschlagsmengen und strömt bei Mittelwasser-

stand von Süd-West nach Nord-Ost und bei Hochwasserstand von West nach Ost. Der Mittel-

wasserspiegel bei der Nordrampe wird auf ca. 382.30 m.ü.M. geschätzt.
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Der Bemessungswasserspiegel für die Grundwasserabsenkung während der Bauzeit wird auf 

eine Höhe von 383.30 m.ü.M. festgelegt und entspricht der projizierten Grundwasserhöhe des 

Hochwasserereignis vom Juli 2021.

Auf der Grundwasserkarte des GIS des Kantons Zürich wird der Hochwasserstand des Grund-

wassers auf ca. 384.5 m.ü.M. geschätzt. Dieser liegt knapp über dem Rand der Grundwasser-

wanne der UEF SBB Rangierbahnhof, am Ende der Rampe Nord bzw. oberhalb des Strassenbe-

lages im Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse.

4.2 Kunstbauten

Die Zustandsuntersuchung der UEF SBB Rangierbahnhof ist nicht Teil des vorliegenden Projek-

tes. Sie gehört in der Projektierung zu dem Erhaltungsprojekt des Tiefbauamts Kantons Zürich 

(84E-50064). 

Für den Anschluss der Wannenverbreiterung an die bestehende Grundwasserabdichtung der 

UEF SBB Rangierbahnhof wurde diese zusätzlich materialtechnologisch untersucht.

Bestehende bituminöse Grundwasserabdichtung
Der Zustand der bestehenden Bitumen-Dichtungsbahnen wurde im November 2023 materialtech-

nologisch untersucht. Am Wannenende, oberhalb des Mittelwasserspiegels, wurden an vier Stel-

len Proben der best. Bitumen-Dichtungsbahnen aus der Bodenplatte entnommen. Die Bitumen-

abdichtung ist visuell in einem sehr guten Zustand. Der freigelegte Juteträger zeigt keine Zerset-

zungsprozesse. Zugversuche an den Probekörpern zeigen, im Vergleich zu heutigen Polymerbi-

tumenbahnen, einen wesentlich kleineren Dehnweg bis zum Bruch. Dennoch werden die ermittel-

ten Werte für solch eine Bitumendichtungsbahn mit Juteträger als hoch bewertetet.

Die Funktionstüchtigkeit der bestehenden Grundwasserabdichtung wird als gut bis sehr gut ein-

geschätzt.

4.3 Strassen

4.3.1 Verkehr

Die Massgebenden Verkehrsmengen (DTV, Morgen- und Abendspitzen) sind dem Faktenblatt 

Verkehr (Anhang, Kapitel 15.3) zu entnehmen.

Der für diverse Dimensionierungs- und Umweltthemen relevante DTV (Ist und Prognose) ist in 

der folgenden Darstellung ersichtlich.
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Abbildung 5: Durchschnittlicher Tagesverkehr DTV2018 (GVM-ZH1) / DTV2040 (GVM-ZH2)

4.3.2 Staatsstrassen

Die Mutschellenstrasse ist eine Hauptverkehrsstrasse (HVS) und führt von der Kreuzung mit der 

Ueberlandstrasse bei Sucheren bis zum Kreisel bei Neuwisen in Oetwil an der Limmat. Sie ist 

2.37 km lang und eine Kantonsstrasse. Der Projektperimeter begrenzt sich von km 0.81 – 1.27,

die Zustände der verschiedenen Verkehrsflächen (Mutschellen- und Silbernstrasse) und des 

Oberbaus ist entsprechend dem Sanierungsvorschlag von O+G im Kapitel 4.1.1 beschrieben.

4.3.3 Ausnahmetransportrouten

Die Mutschellenstrasse ist im Projektperimeter von der Überführung der A1 bis zur Abzweigung 

in die Silbernstrasse eine Ausnahmetransportroute des Typ II. Die Silbernstrasse ist eine Aus-

nahmetransportroute des Typ II. Die zu berücksichtigenden Abmessungen sind nachfolgend ab-

gebildet. Zusätzlich ist eine maximale Achslast von 20t pro Achse definiert.
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Abbildung 6: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Strassen Ausnahmetransportrouten" des Kantons Zürich vom 

19.01.2024 und Massgebenden Fahrzeugdimensionen für eine Ausnahmetransportroute Typ II

4.3.4 Strassenentwässerung

Das Strassenabwasser wird momentan über Einlaufschächte mit Schlammsammlern gefasst und 

in einen Vorfluter eingeleitet. In diesem Projekt wird die Strassenentwässerung so projektiert, 

dass diese in Zukunft an die SABA-Limmattal des ASTRAs (siehe Kapitel 2.3) angeschlossen 

werden kann. Die entsprechende Koordination mit dem Drittprojekt ASTRA läuft.

4.3.5 Unfallstatistik KAPO

Es befindet sich kein Abschnitt innerhalb des Projektperimeters auf der Liste der Unfallschwer-

punkte des Berichts "Unfallschwerpunkte auf Nationalstrassen 2020-2022" des ASTRAs. Auf der 

Mutschellenstrasse gab es, gemäss Verkehrsunfallkarte des ASTRAs seit 2011, 14 Unfälle ver-

schiedenen Schweregrades.
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Abbildung 7: Ausschnitt aus der Karte "Strassenverkehrsunfälle " des ASTRAs vom 22.01.2024

4.3.6 Motorisierter Individualverkehr

Die Mutschellenstrasse ist eine Hauptverkehrsstrasse und führt von der Kreuzung mit der Über-

landstrasse bei Sucheren bis zum Kreisel bei Neuwisen in Oetwil an der Limmat. 

Sie ist 2.37 km lang, wobei sich der Projektperimeter von km 0.81 – 1.27 erstreckt. Die beste-

hende Mutschellenstrasse wird ab der UEF SBB Rangierbahnhof bis zur Überführung der A1 

vierspurig geführt. Beim 4-armigen Knoten Silbern besteht von der UEF SBB Rangierbahnhof 

herkommend zusätzlich eine Rechts- und eine Linksabbiegespur. Vom Knoten Autobahnan-

schluss Dietikon/Auffahrt A1 kommend ist eine zusätzliche Linksabbiegespur vorhanden.

Die Silbernstrasse mündet mit zwei Spuren (eine Rechtseinbiege- und eine Linkseinbiegespur) in 

die Mutschellenstrasse. Vom Kanton Aargau her mündet ebenfalls eine Spur ein, zudem ist der

Knoten Silbern mit einer Lichtsignalanlage (LSA) geregelt.

Bei dem 3-armigen Knoten Autobahnanschluss Dietikon/Auffahrt A1 weist die Mutschellenstrasse 

jeweils eine zusätzliche Abbiegespur (Linksabbieger auf Ast Geroldswil, Rechtsabbieger auf Ast 

Silbern) auf die A1 auf. Die Ausfahrt der A1 schliesst mit drei Spuren (eine Rechtseinbiegespur, 

zwei Linkseinbiegespuren) an die Mutschellenstrasse an. Der Knoten Autobahnanschluss Diet-

ikon/Auffahrt A1 ist ebenfalls mit einer LSA geregelt.

4.3.7 Alltags- und Freizeitveloverkehr

Die Mutschellen- und die Silbernstrasse sind im Velonetz Alltag als Nebenverbindungen mit der 

Verbindungsnummer 04_043 aufgeführt. Nebenverbindungen sind durchgehende und sichere 
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Verbindungen, sie werden für den Begegnungsfall mit je einem Velofahrenden pro Richtung di-

mensioniert. Es bestehen zwei Schwachstellen im Projektperimeter. Bei der Kreuzung Ein- bzw. 

Ausfahrt auf die A1 und bei der Kreuzung mit der Silbernstrasse. Beide Schwachstellen bestehen 

aufgrund von fehlenden Velofurten und Schutzinseln. Das führt dazu, dass die Velofahrer zur 

Querung der Strassen den Fussgängerstreifen benutzen und absteigen müssen.

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Velonetz Alltag" des Kantons Zürich vom 19.01.2024

Der Fahrfluss wird dadurch unterbrochen. Die Neudimensionierung und Planung der Velo-Über-

fahrten erfolgt nach den Standards Veloverkehr des Kantons Zürich, Februar 2023, den beste-

hende Veloweg entspricht der vorgegebenen Dimensionierung. 

In diesem Gebiet ist zudem eine Veloschnellroute geplant, welche ursprünglich entlang der SBB

Gleise führen sollte, diese Führung ist derzeit in Überprüfung und wird allenfalls überarbeitet. Sie 

ist nicht Bestandteil des vorliegenden Projekts. 

4.3.8 Öffentlicher Verkehr

Der Projektperimeter liegt in einer Region der ÖV-Güteklasse C. Das aufgrund der Haltestellen 

«Moosmatt» und «Silbern» der Buslinie Nr. 309, welche in die Haltestellenkategorie IV (Bushalte-

stelle mit Kursintervall von 10-20min) eingeteilt und in einem Umkreis von max. 300m liegen (ge-

mäss Infoblatt «ÖV-Güteklassen» von 08/2022 des Kantons Zürich). Die Linie 309 fährt vom

Bahnhof Dietikon über das Gewerbegebiet Silbern nach Oetwil an der Limmat bis ins Zentrum 

von Geroldswil, wo die Linie kehrt und dieselbe Strecke mit kleinen Abweichungen zurückfährt. 
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Es ist die einzige Buslinie, welche über das Gewerbegebiet Silbern nach Oetwil an der Limmat 

und Geroldswil fährt. Der Bus verkehrt in einem Rhythmus von 15min. Zusätzlich verkehrt in die-

sem Abschnitt die Nachtbusverbindung N34. Im Projektperimeter Silbernstrasse und Mutschel-

lenstrasse liegen keine bestehenden Bushaltestellen und es sind auch keine neuen Bushaltestel-

len geplant.

     
Abbildung 9: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "ÖV-Güteklassen" überlagert mit "Linien des öffentlichen Verkehrs" 

des Kantons Zürich vom 19.01.2024

4.3.9 Wanderwege

Es werden keine Wanderwege oder weitere signalisierte Langsamverkehrsrouten von Schweiz-

Mobil, gemäss GIS Kt. ZH 14.03.2024, tangiert.
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Abbildung 10: links; Ausschnitt aus dem GIS-Layer "SchweizMobil-Routen" des Kantons Zürich vom 05.02.2024, 

rechts; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Wanderwege des Kantons Zürich vom 08.02.2024

4.3.10 Fussgänger

Der Mutschellenstrasse entlang führt nur entlang des östlichen Strassenrands ein durchgängiger-

Gehweg. Auf der westlichen Seite besteht vom Moosweg bis zum südlichen Ende der Überfüh-

rung ein Gehweg, welcher nur Unterhaltszwecken dient. Es bestehen keine Querungsmöglichkei-

ten für die Mutschellenstrasse, welche auf Grund der Nutzungen auf der westlichen Seite (Felder 

und Wiesen) auch nicht notwendig sind. Bei der Auf- bzw. Abfahrt der A1 sowie über die Silbern-

strasse bestehen gesicherte Fussgängerübergänge mit Lichtsignalanlage. Bei der Einfahrt zum 

Werkhof Kt. ZH wird der Rad-/Gehweg vortrittsberechtigt, in Form einer Trottoirüberfahrt, geführt.

Weiterhin bestehen einzelne untergeordnete Fusswegverbindungen zu privaten Liegenschaften

im Gewerbegebiet. Der kombinierte Rad-/Gehweg weist ab der Silbernstrasse bis zur Überfüh-

rung der A1 eine Breite von 3.5m auf. Bei der UEF SBB Rangierbahnhof bis zur Silbernstrasse ist 

eine Rad-/Gehwegbreite von ca. 2.15 m vorhanden. Entlang der Silbernstrasse wird beidseitig ein

Gehweg geführt, die Mindestbreite beträgt 2.00m.

Das Potential für Fussverkehr ist gering (siehe Abbildung 11). Es befindet sich keine Schule in 

der Nähe und das angrenzende Gebiet ist landwirtschaftlich oder gewerblich genutzt. Die ÖV-

Haltestellen zur Erschliessung des Gewerbegebiets befinden sich innerhalb dessen.
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Abbildung 11: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Fussverkehrspotenzial und Relevanz von Netzabschnitten des 

Kantons Zürich vom 25.01.2024

4.4 Leitplanken (Überprüfung)

Im Projektperimeter sind keine Fahrzeugrückhaltesysteme vorhanden, GIS Kt. ZH 08.03.2024.
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5 Umwelt

Für das vorliegende Projekt ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich. 

Die Vorgaben des Umweltrechts müssen trotzdem eingehalten werden. Im Folgenden wird aufge-

führt, ob und welche Auswirkungen das Projekt in den verschiedenen Umweltbereichen hat.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt während der Bauphase sind 

in den Besonderen Bestimmungen sowie der Qualitätslenkung Unternehmer des TBA festgehal-

ten (vergleiche www.tba.zh.ch Planen & Bauen Tiefbau Dokumente). Im vorliegenden 

Kapitel werden nur allfällige projektspezifische, zusätzliche Massnahmen aufgeführt. Sowohl die 

Standard- als auch die Projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission festgehalten. 

Die Umsetzung wird durch die Bauleitung kontrolliert.

5.1 Luftreinhaltung und Klimaschutz

Das vorliegende Projekt führt zu keinen wesentlichen Verkehrsänderungen (Änderung DTV < 

10%). Dementsprechend ergeben sich keine spürbaren Änderungen bei der Luftschadstoffbelas-

tung.

5.2 Hitzeminderung

Das Strassenbauprojekt Mutschellen- und Silbernstrasse befindet sich in der Gemeinde Dietikon 

angrenzend an das Gewerbegebiet Silbern und an der Grenze zum Kanton Aargau. Die Umge-

bung ist geprägt durch Gleisanlagen der SBB, die A1, Landwirtschaft und das Gewerbegebiet Sil-

bern. Es befinden sich keine Wohngebäude angrenzend an den Projektperimeter, angrenzende 

Gebäude dienen der gewerblichen Nutzung. Die umgebenden Flächen dieser Gebäude dienen 

dem MIV (vor allem Parkplätze und Anlieferung) oder der Landwirtschaft und haben geringe Auf-

enthaltsqualität.

Gemäss Richtlinie «Wegleitung Hitzeminderung bei Strassenprojekten» des Kantons Zürich wird 

keine Siedlungsanalyse zur Beurteilung des Raumtyps vorausgesetzt, da sich das Projekt nicht 

innerhalb einer Siedlung befindet. 

Der ganze Projektperimeter kann durch den Raumtyp 2 beschrieben werden.

- Innerorts Abschnitte ohne Strassenraumbezug, welche durch Gewerbegebiete führen

- Bezug der Bauten beschränkt sich auf den MIV

- Bauten haben Abstand zur Strasse (Parkplätze)
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Abbildung 12: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Hitzebelastung im Strassenraum» des Kantons Zürich vom 

05.02.2024

     
Abbildung 13: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Klima: 4 FITNAH Modellierung» des Kantons Aargau vom 

05.02.2024
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Die Strasse grenzt an drei Gewerbeflächen (mit unterschiedlicher Nutzung bspw. Coop, Möbel 

Märki und Media Markt etc.). Der Strassenraumbezug beschränkt sich bei diesen auf den MIV 

(Parkplätze und Zufahrt). Die Hitzebelastung im Siedlungsraum wird im Projektperimeter und an-

grenzend als sehr stark I III

Abbildung 12). Die Flächen auf der Seite des Kantons Aargau dienen der landwirtschaftlichen 

Nutzung. Auf diesen besteht eine starke bis extreme Wärmebelastung (zw. <39 und <41; siehe 

Abbildung 13). 

Abbildung 14: Zeigt die Anwendungsmatrix aus der "Wegleitung Hitzeminderung bei Strassenprojekten" vom 1. 

Juli 2022 des Kantons Zürich

Die starke Hitzebelastung im Raumtyp 2 führt zu einem hohen Handlungsbedarf gemäss Anwen-

dungsmatrix (siehe Abbildung 14).

Deshalb werden in diesem Projekt hitzemindernde Massnahmen umgesetzt. Dazu werden die 

Verkehrsinseln auf der Strasse mit einem sickerfähigen Belag ausgeführt und entlang der Strasse 

werden auf beiden Seiten Baumreihen realisiert. Auf der westlichen Strassenseite wurde die 

Baumreihe bereits mit den betroffenen Grundeigentümern besprochen und im Situationsplan dar-

gestellt. Die Standorte sind nicht lagegenau. Auf der östlichen Strassenseite ist ebenfalls eine 

Baumreihe vorgesehen. Hierfür sind Anpassungen der privaten Parkplätze auf den Parzellen Nr. 

9699 und 12186 notwendig. Die Besprechungen mit den Grundeigentümern und die Projektie-

rung der östlichen Baumreihe wird im Rahmen des Bauprojekts erfolgen.

5.3 Lärm

Das vorliegende Projekt führt zu keiner wesentlichen Änderung der Strassen- oder der Lärmsitua-

tion. Es befinden sich keine unbebaute Bauzone oder lärmempfindliche Gebäude angrenzend an 

den Projektperimeter. Die bebauten Flächen sind in der Empfindlichkeitsstufe IV. Diese Stufe be-

schreibt Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind (Industriezonen).

Während der Bauzeit können, insbesondere bei den Abbrucharbeiten sowie der Erstellung bzw. 

dem Rückbau der Baugrubensicherung (Spundwand) der Wannenverbreiterung (Stützmauer 

Coop), kurzzeitig erhöhte Lärmbelastungen entstehen. 
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Abbildung 15: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "ÖREB-Kataster" des Kantons Zürich vom 18.01.2024

5.4 Erschütterungen

Im Betrieb kommt es zu keinen relevanten Erschütterungen. Bei der Erstellung und dem Rückbau 

der Baugrubensicherung (Spundwand) sowie bei den Abbrucharbeiten im Zuge der Wannenver-

breiterung (Stützmauer Coop) sind Erschütterungen zu erwarten (Abbruch Beläge, Fundationen, 

Stützkonstruktionen, Verdichtungen etc.). Es werden die Normen SN 640 312a "Erschütterungs-

einwirkungen auf Bauwerke" und die DIN 4150-2 "Einwirkung auf Menschen in Gebäuden" be-

rücksichtigt.

5.5 Nichtionisierende Strahlung

5.5.1 Strom (NIS)

Im Projektperimeter sind keine Anlagen vorhanden und im Rahmen des Projekts werden keine 

Anlagen erstellt, welche nichtionisierende Strahlungen (NIS) erzeugen und keine Orte mit emp-

findlicher Nutzung geschaffen.

5.5.2 Licht

Im Rahmen des Projektes werden keine neuen Anlagen erstellt, welche mehr Licht erzeugen 

und/oder naturnahe Lebensräume (Gehölz/Hecke/Gewässer usw.) durch Lichtemissionen beein-

trächtigen. Es sind gleich viele Leuchtkörper projektiert wie vorher vorhanden waren. Die Vertei-

lung wird etwas grösser sein, da die Strasse verbreitert wird. Es werden aber keine naturnahen 

Lebensräume durch die Leuchtkörper beeinträchtigt. 
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Diese notwendigen Anpassungen sind so ausgestaltet, dass lästige oder schädliche Auswirkun-

gen sowie unnötige Lichtemissionen vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden.

Die Beleuchtung wird nach dem aktuellen Stand der Technik und unter Berücksichtigung der si-

cherheitstechnischen Aspekte nach den Vorgaben der Norm SN 586 491 "Vermeidung unnötiger 

Lichtemissionen im Aussenraum" (Norm SIA 491:2013) und jenen der Vollzugshilfe «Empfehlun-

gen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des Bundesamts für Umwelt BAFU (2021) gestaltet.

Die Planung und Ausgestaltung orientiert sich zudem an der SN EN 13201 "Strassenbeleuchtun-

gen sowie ergänzende Richtlinie der Schweizer Licht Gesellschaft" SLG 202.

5.6 Grundwasser

Der ganze Projektperimeter befindet sich im Gewässerschutzbereich Au. Es sind keine Grund-

wasserschutzzonen betroffen. Von km 0.85 – 1.20 liegt der Perimeter auf einem Gebiet von mitt-

lerer Grundwassermächtigkeit (10-20m). Von km 1.2 - 1.3 liegt der Perimeter auf einem Gebiet 

mit einer Grundwassermächtigkeit von meist weniger als 2.0m. Der Grundwasser Mittelwasser-

stand liegt wenige im Projektperimeter 1-2m unter der Oberfläche, der Hochwasserstand reicht 

stellenweise bis OK Terrain.

Im Bereich der Wannenverbreiterung (Stützmauer entlang der Parz. Nr. 11623) liegt ein Teil des 

Projektperimeters unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels. Das künftige Bauwerk ragt je-

doch nicht weiter in das Grundwasser als der Bestand. Es wird eine Bewilligung sowie Konzes-

sion des AWELs benötigt. Bei der Verbreiterung der Grundwasserwanne werden Massnahmen 

gemäss Broschüre “Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen” des A-

WELs getroffen.

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Gewässerschutzkarte" des Kantons Zürich vom 05.02.2024
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Abbildung 18: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Gewässerschutzkarte" des Kantons Aargau vom 05.02.2024

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Grundwasserkarte (Hochwasserstand)" Kt.ZH vom 08.02.2024

Abbildung 20: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Grundwasserkarte (Mittelwasserstand)" Kt. ZH vom 08.02.2024
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Im Projektperimeter (84E-50064) der UEF SBB Rangierbahnhof (Bauwerk Nr. 243-005) sind 

Messstellen zur Bestimmung des Grundwasserspiegels von «messstellen.ch» installiert. In Abbil-

dung 21 sind die Standorte abgebildet und in Abbildung 22 ist der Grundwasserspiegel graphisch 

dargestellt. Das Zeitfenster wurde so gewählt, dass das Maximum enthalten ist. An der Mess-

stelle 21-1 wurde am 16.07.2021 um 02:00 Uhr eine Grundwasserspiegelhöhe von 383.03 

m.ü.M. erreicht. An der Messstelle 21-2 wurde am 18.07.2021 um 08:00, um 13:00 und um 14:00 

Uhr eine Grundwasserspiegelhöhe von 383.323 m.ü.M. erreicht.

Abbildung 21: Standort der Messstellen von "messstellen.ch". Bezogen am 14.02.2024

Abbildung 22: Zeigt den Grundwasserspiegel der Messstellen 21-1 und 21-2. Daten bezogen von messstel-

len.ch am 14.02.2024

21-2

21-1

21-2

21-1
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5.7 Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme

Es werden keine Oberflächengewässer oder aquatische Ökosysteme tangiert. Es gibt keine Ein-

griffe in einen Gewässerabstandsbereich oder Gewässerraum.

     
Abbildung 23: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Gewässerraumkarte" des Kantons Aargau vom 08.02.2024

      
Abbildung 24: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Öffentliche Oberflächengewässer, Gewässerraum, Wasserrechte 

und Hochwasserrückhaltebecken» des Kantons Zürich vom 08.02.2024
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5.7.1 Gefahrenkarte Naturgefahren

Der Projektperimeter liegt in einem Gebiet mit einem Restrisiko und grenzt auf der Seite des Kan-

tons Aargau an ein Gebiet mit geringer Gefährdung. Im Bereich auf der Landwirtschaftsfläche be-

steht eine geringe Gefährdung durch Hochwasser. Es bestehen keine Gebäude oder sonstige 

Anlagen auf dieser Fläche. Auf der Seite der Strasse und der Industriezone besteht noch eine 

Restgefährdung durch Hochwasser. In diesem Bereich liegen die Objektschutzmassnahmen in 

Eigenverantwortung der Grundeigentümer.

Abbildung 25: links; Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Gefahrenkarte Hochwasser" des Kantons Aargau, rechts; 
Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Naturgefahrenkarte» des Kantons Zürich vom 18.01.2024

5.8 Abwasser, wassergefährdende Stoffe

Zurzeit wird die Strasse im gesamten Perimeter über Strassensammler in einen Vorfluter entwäs-

sert. Da der DTV auf der Mutschellenstrasse zwischen 20'000 – 30'000 Fahrzeugen/Tag liegt, gilt 

das Strassenabwasser gemäss Richtlinien des Kantons Zürich als hoch belastet und muss be-

handelt werden. Zukünftig wird das Wasser über Strassensammler in die neue SABA Limmattal 

(ASTRA) eingeleitet und da behandelt werden, bevor es in den Vorfluter eingeleitet wird.

5.9 Boden

5.9.1 Umgang mit Boden beim Bauen

Für dieses Projekt wird eine bodenkundliche Projekt- und Baubegleitung beauftragt. Gemäss der

Karte «Prüfperimeter Bodenverschiebu ng» des Kantons Zürich besteht eine Belastung des Bo-

dens auf der Seite der Gewerbeflächen durch einen Verkehrsträger (siehe Abbildung 26). 
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Abbildung 26: Ausschnitt aus dem GIS-Layer "Prüfperimeter Bodenverschiebungen" des Kantons Zürich vom 

19.01.2024

Gemäss «Erläuterungen zur Vollzugshilfe Prüfperimeter für Bodenverschiebungen» des Kantons 

Zürich (Fachstelle Bodenschutz, undatiert, Abrufdatum 19.03.2024) ist bis zu einer Distanz von 

25m ab Fahrbahnrand bei Strassen mit einem DTV von >15'000 und einer Steigung von <3% mit 

einer Belastung des Bodens zu rechnen. Obwohl die Belastung nur einseitig eingezeichnet ist, ist 

dennoch auf beiden Seiten damit zu rechnen. Auf dem Prüfperimeter für Bodenverschiebungen 

des Kantons Aargau ist nichts eingetragen. 

Abbildung 27: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Prüfperimeter Bodenaushub» des Kantons Aargau vom 

19.01.2024

Im Dokument «Prüfperimeter Bodenaushub Kanton Aargau» (Abteilung für Umwelt, 06.12.2023)

gelten jedoch Flächen innerhalb eines Abstands von 15m ab Fahrbahnrand als Verdachtsfläche,

bei einer Strasse mit einem DTV von >20'000. 

In diesem Projekt werden die Richtlinien des Kantons Zürich angewandt, da der Kanton Zürich 

Verfahrensführer und Hauptbauherr ist. So handelt es sich auch hier um die Fläche innerhalb
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eines Abstands von 25m, ab Fahrbahnrand der Mutschellenstrasse. Es wird eine Belastung 

durch Pb (Blei), PAK, Cd (Kadmium) und Zn (Zink) erwartet.

Im Bereich der Unterführung SBB im südlichen Projektperimeter ist mit Belastungen durch Korro-

sionsschutzobjekte zu rechnen. Es wird eine Belastung durch Cu (Kupfer), Pb (Blei), Zn (Zink), Cr

(Chrom) in Spezialfällen auch durch PAK, PCB sowie CrVI (Chromat) erwartet.

Im Bauprojekt wird eine vom Kanton Zürich anerkannte Fachperson zur Beprobung des Bodens 

vor Baubeginn beauftragt, um die Belastung des Bodens genau zu bestimmen und den Umgang 

mit dem Boden zu definieren. Während der Realisierung gilt es physikalische und weitere chemi-

sche Bodenbelastungen zu vermeiden. Dafür wird in der Planung die Beanspruchung von Boden 

minimiert und die Installationsfläche auf einem befestigten Platz erstellt. Bei Installationsflächen 

auf Grünflächen wird ein Schutzkörper ohne vorhergehenden Bodenabtrag erstellt.

5.9.2 Bodenverwertung

Aufgrund der erwarteten Belastung des Bodens durch die Strasse sowie des Schmalblättrigen

Greiskrautes muss der Boden auf einer Deponie Typ A, Typ B oder auf einer geeigneten Kies-

grube entsorgt werden. Die Überdeckung muss dabei in der Höhe und seitlich 1m betragen.

5.9.3 Fruchtfolgeflächen (FFF)

Abbildung 28: links; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Kulturlandplan» des Kantons Aargau, rechts; Ausschnitt 

aus dem GIS-Layer «Fruchtfolgeflächen (FFF)» des Kantons Zürich, beide vom 08.02.2024

Auf der Seite des Kantons Aargau werden Fruchtfolgeflächen der Güteklasse 1 verbraucht. Eine 

erste Schätzung ergab einen FFF Verbrauch von ca. 906m2. Im Kanton Aargau besteht keine 

Kompensationspflicht.

5.10 Belastete Standorte

Weder auf der Seite des Kantons Aargau noch auf der Seite des Kantons Zürich sind belastete 

Standorte im Projektperimeter eingezeichnet.
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Abbildung 29: links; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Kataster der belastenden Standorte (KbS)» des Kantons 

Zürich, rechts; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Kataster der belasteten Standorte» des Kantons Aargau, beide 

vom 07.02.2024

5.11 Abfall, Entsorgung

Der Strassenaufbruch bzw. -aushub ist unverschmutzt bis leicht verschmutzt. Gemäss Sanie-

rungsvorschlag Oberbau und Geotechnik (O+G) des TBAs wird das Fundationsmaterial im Sa-

nierungsobjekt wiederverwendet. Kiesiges Ausbaumaterial von schlechter Qualität oder Unter-

grundmaterial werden zwischengelagert und bei Auffüllungen oder Anpassungen wiederverwen-

det. Durch die Verbreiterung der Strasse fällt Ober- und Unterboden an. 

Dieser ist jedoch u.a. biologisch durch das schmalblättrige Greiskraut belastet und wird deshalb 

auf einer Deponie Typ A, Typ B oder in einer geeigneten Kiesgrube entsorgt. Die Überdeckung 

muss dabei in der Höhe und seitlich 1m betragen.

Aufgrund der aktuellen Vorkalkulation wird der Aushub voraussichtlich nicht mehr als 25'000 

Festkubikmeter betragen. Daher ist kein Abtransport des Aushubs mit der Bahn erforderlich.

Ab 2026 darf teerhaltiger Ausbauasphalt mit einem Gehalt > 250 mg/kg PAK pro kg nicht mehr 

verwertet und nicht mehr deponiert, sondern muss thermisch behandelt werden. Dabei werden 

die PAK zerstört und das zurückbleibende, kieshaltige Material steht wieder als Recyclingkies zur 

Verfügung. 

Die einschlägigen Bestimmungen der Abfallverordnung (VVEA; SR 814.600) sowie der Verord-

nung über den Verkehr mit Abfällen (VeVa; SR 814.610) werden berücksichtigt. Das Aushubma-

terial, welches den Anforderungen von Art. 19 Abs. 2 VVEA entspricht, könnte auch direkt vor Ort 
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für eine allfällige Terrainherstellung wiederverwendet werden. Für die Wiederverwendung des 

Bodens wird die Wegleitung Bodenaushub sowie die Aushubrichtlinie des BAFUs berücksichtigt.

5.12 Umweltgefährdende Organismen

Entlang von Verkehrswegen haben invasive Neophyten und Neozoen ideale Bedingungen zur 

Ausbreitung. Durch Bodenbewegungen bei Bauarbeiten, offene Flächen nach Rückbau von In-

stallationsplätzen sowie durch Vermischung und Wiederverwendung von Böden, können invasive 

Neophyten verbreitet werden. Dies kann über austriebfähiges Pflanzenmaterial, belastetes Erd-

material oder andererseits durch Samenflug geschehen. 

Im Projektperimeter ist gemäss Karten der Neophytenverbreitung des Kantons Zürich (siehe Ab-

bildung 30) das schmalblättrige Greiskraut sowie die Robinie vorhanden. Das Greiskraut ist be-

kämpfungs- und meldepflichtig. Es wird im Bauprojekt darauf geachtet, dass es zu keiner weite-

ren Verbreitung kommt. Der biologisch belastete Boden wird fachgerecht entsorgt (Deponie Typ 

A, Typ B oder geeignete). Werkzeuge und Maschinen, welche mit belastetem Boden in Kontakt 

gekommen sind, werden entsprechend gereinigt. Vor Baubeginn erfolgt in Zusammenarbeit mit 

dem Strasseninspektorat und einer bodenkundlichen Bau- und Projektbegleitung eine genaue 

Abklärung vor Ort, um den Umgang mit der Neophytenbelastung genau zu definieren. 

Abbildung 30: Ausschnitt des Projektperimeter aus der GIS-Karte «Neophytenverbreitung» des Kantons Zürich.

vom 17.01.2024
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5.13 Störfallvorsorge

Die Mutschellenstrasse ist gemäss Risikokataster nicht als Durchgangsstrasse mit Kurzberichts-

pflicht aufgeführt. Deshalb braucht es für die Mutschellenstrasse keine nähere Betrachtung zur 

Störfallvorsorge. 

   
Abbildung 31: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Risikokataster (CRK)» des Kantons Zürich vom 17.01.2024

5.14 Wald

Das Projekt erfordert keine Rodungen und es werden keine Anlagen im Waldabstandsbereich 

erstellt.

            
Abbildung 32: links; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «ÖREB-Kataster; Wald» des Kantons Zürich vom 

05.02.2024, rechts; Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Waldareal» des Kantons Aargaus vom 09.02.2024
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5.15 Flora, Fauna, Lebensräume

Es sind gemäss ‘Bundesinventar der Landschaften’ und ‘Schutzanordnung Natur und Landschaft’ 

keine geschützten oder schützenswerten Lebensräume sowie Amphibienzugstellen im Projektpe-

rimeter vorhanden.

Der gesamte Projektperimeter befindet sich in der Schutzverordnung der Limmataltläufe in Diet-

ikon, Geroldswil und Oetwil a. d. L. in einem Naturschutzgebiet von überkommunaler Bedeutung. 

Er liegt von km 0.9 – 1.18 in der hydrologischen Pufferzone 5 (IIH5) und von km 1.18 – 1.29 in 

der hydrologischen Pufferzone 4 (IIH4). 

Gemäss Verordnung dienen diese Pufferzonen zur Sicherung der Naturschutzzone vor uner-

wünschten Einwirkungen in den Wasserhaushalt des Moors. Bei bereits bestehenden Anlagen 

sind Nutzung, Unterhalt und Änderungen nach der Bestandsgarantie zulässig. Durch die Anpas-

sung der Strassenentwässerung findet keine weitere Einleitung von unbehandeltem Strassenab-

wasser in ein Gewässer statt.

    
Abbildung 33: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Schutzanordnung Natur und Landschaft» des Kantons Zürich 

vom 18.01.2024

Es sind keine weiteren schützenswerten Objekte betroffen (Hecken, Einzelbäume, Trockenstein-

mauern etc.). Es sind keine Wildtierkorridore, Landschaftsverbindungen und keine ökologischen 

Vernetzungskorridore betroffen. Gemäss GIS der Gemeinde Dietikon sind auch keine kommuna-

len Naturschutzobjekte betroffen. Ebenso ist keine Amphibienzugstelle im Projektperimeter be-

kannt.
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Abbildung 34: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Fallwild» des Kantons Zürich vom 12.02.2024

Abbildung 35: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Schutzgebiete» des Kantons Aargaus vom 09.02.2024
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Abbildung 36: Ausschnitt aus der Karte «Verordnung über den Schutz und die Pflege der Natur- und Landschaft-

schutzobjekte - Anhang II» der Stadt Dietikon vom 23.06.2021

5.16 Ökologischer Ausgleich

Gemäss Richtlinie «Ökologischer Ausgleich und Ersatz bei Strassenprojekten» (Checkliste Um-

welt, Jan 2024) wird ökologischer Ausgleich geleistet für: 

- Neue Strassen, Busspuren und Radwege bzw. bei Strassen mit neuer Linienführung 

- Verbreiterungen von bestehenden Strassen, Instandsetzungsprojekte, Behebungen von Un-

fallschwerpunkten, Anpassungen an den Stand der Technik, je falls verbunden mit einer Grün-

flächenbeanspruchung von mehr als 1000 m2.

Das Projekt beinhaltet eine Verbreiterung der Strasse mit einem Flächenbedarf von aktuell weni-

ger als 1000m2, deshalb sind bezüglich des vorliegenden Projektstands noch keine ökologischen 

Ausgleichsmassnahmen vorgesehen.

5.17 Landschaft und Ortsbild

Es werden keine Bundesinventare tangiert, weder das Bundesinventar der Landschaften nationa-

ler Bedeutung noch das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz nationaler 

Bedeutung.
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Abbildung 37: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Bundesinventare ISOS» des Kantons Zürich vom 12.02.2024

       
Abbildung 38: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Bundesinventare» des Kanton s Zürich vom 12.02.2024

Weiter befinden sich keine Objekte aus dem kantonalen Inventar der Landschaftsschutzobjekte 

und keine aus dem geologisch-geomorphologischen Inventar im Projektperimeter.

Der Strassenabschnitt weist bezüglich Gestaltung keine Defizite auf und es werden keine Objekte 

aus dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung tangiert. 
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Abbildung 39: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte» des Kantons 

Zürich vom 12.02.2024

Abbildung 40: Ausschnitt aus dem Layer «Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder von überkommunaler Bedeu-

tung» des Kantons Zürich vom 12.02.2024

5.18 Kulturdenkmäler, archäologische Stätten

Im Projektperimeter befinden sich keine Archäologischen Zonen oder Denkmalschutzobjekte.
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Abbildung 41: Ausschnitt aus dem GIS-Layer «Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte» des Kantons 

Zürich vom 12.02.2024
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6 Projekt

6.1 Projektbeschrieb

Die Angaben zum Projekt wie Projektumfang, Projektabgrenzungen resp. Drittprojekte, Projekt-

ziele und Massnahmen sind im Kapitel 2 ausgeführt.

6.1.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Die Verkehrsprognose ist dem Faktenblatt Verkehr im Anhang, Kapitel 15.3, sowie dem Kapitel 

4.3.1 zu entnehmen. Die Mutschellenstrasse wird ab der UEF SBB Rangierbahnhof bis zur Über-

führung A1 vierspurig geführt. Bei dem vierarmigen Knoten Silbern besteht von der UEF SBB 

Rangierbahnhof herkommend zusätzlich eine Rechtsabbiegespur. Der Warteraum dieser Rechts-

abbiegespur wird gegenüber dem Bestand verlängert. Das Linksabbiegen von der UEF SBB 

Rangierbahnhof herkommend, in die Baumschule, wird neu verboten. 

Vom Knoten Autobahnanschluss Dietikon kommend ist eine zusätzliche Linksabbiegespur vor-

handen, diese bleibt bestehen

Die Silbernstrasse mündet mit drei Spuren in die Mutschellenstrasse. Die rechte Spur wird direkt 

auf die Autobahn A1 geführt, die mittlere Spur (Rechtseinbieger) führt nach Geroldswil oder 

ebenfalls auf die Autobahn A1 und die linke Spur führt nach Dietikon (Linkseinbieger) resp. gera-

deaus in den Kanton Aargau. Vom Kanton Aargau her mündet eine Spur ein, wobei diese mit ei-

nem Rechtsabbiegegebot versehen ist. Der Knoten Silbern ist weiterhin mit einer LSA geregelt.

Bei dem dreiarmigen Knoten Autobahnanschluss Dietikon weist die Mutschellenstrasse bei dem

Ast Silbern eine zusätzliche Abbiegespur auf die A1 auf. Die Ausfahrt der A1 schliesst mit drei 

Spuren (eine Rechtseinbiegespur, zwei Linkseinbiegespuren) an die Mutschellenstrasse an. Der 

Knoten Autobahnanschluss Dietikon ist ebenfalls weiterhin mit einer LSA geregelt.

6.1.2 Öffentlicher Verkehr

Die bestehende Buslinie Nr. 309 führt über die Mutschellen- und Silbernstrasse durch den Pro-

jektperimeter. Die Busse dieser Linie verkehren – in beiden Richtungen - von der Silbernstrasse, 

biegen sie bei dem Knoten Silbern auf die Mutschellenstrasse und folgen dieser bis zur Überfüh-

rung A1 weiter Richtung Geroldswil. Die Busse werden an den LSAs priorisiert, haben jedoch 

keine separate Busspur. Im Projektperimeter ist keine Bushaltestelle vorgesehen.

6.1.3 Veloverkehr

Entlang des östlichen Strassenrands der Mutschellenstrasse wird ein kombinierter Rad-/Gehweg 

geführt. Der Rad-/Gehweg wird zwischen der UEF SBB Rangierbahnhof bis zum Knoten Silbern 

auf eine Mindestbreite von 3.00m verbreitert. Ab dem Knoten Silbern bis zum Projektende bei der 

Überführung A1 wird eine Breite von 3.50m gewährleistet, was dem Bestand entspricht. Für die 

Mutschellenstrasse bestehen auch künftig keine Querungsmöglichkeiten. Bei der Aus- bzw. Ein-

fahrt der A1 sowie über die Silbernstrasse sind normgerechte Velofurten mit Lichtsignalanlagen
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geplant. Die Velofurten sind bis auf die Veloverbindung von Süd nach Nord am Knoten Silbern 

mit Voranmeldungen ausgerüstet. Die geplanten Mittelinseln haben eine Mindestbreite von 2.5m

und eine Mindesttiefe von 2.5m. Bei der Einfahrt zum Werkhof des TBAs Kt. ZH wird der Rad-

/Gehweg vortrittsberechtigt, über eine Trottoirüberfahrt geführt.

Entlang der Silbernstrasse wird südseitig ein Gehweg mit Zusatz "Velos gestattet" geführt. Die 

Mindestbreite wird auf 3.00m vergrössert.

Mit den im Vorprojekt enthaltenen Massnahmen werden die bestehenden Veloschwachstellen 

behoben.

6.1.4 Fussgängerverkehr

Entlang des östlichen Strassenrands der Mutschellenstrasse wird ein kombinierter Rad-/Gehweg

geführt. Der Rad-/Gehweg zwischen der UEF SBB Rangierbahnhof bis zum Knoten Silbern wird 

auf eine Breite von 3.00m verbreitert. Ab dem Knoten Silbern bis zum Projektende bei der Über-

führung der A1 wird eine Breite von 3.50m gewährleistet, was dem Bestand entspricht. Für die 

Mutschellenstrasse bestehen keine Querungsmöglichkeiten, welche auf Grund der Nutzungen

auf der West Seite (nur Felder und Wiesen) auch nicht notwendig sind. Bei der Aus- bzw. Einfahrt 

der A1 sowie über die Silbernstrasse bestehen Fussgängerquerungen mit Lichtsignalanlagen

diese werden normgerecht ausgebaut. Die neuen Querungen sind mit Fussgängerstreifen und

Schutzinseln ausgebildet, welche für die Fussgänger mindestens eine Breite von 4.0m und eine

Tiefe von 2.0m aufweisen. Bei der Einfahrt zum Werkhof des TBAs Kt. ZH wird der Rad-/Gehweg 

vortrittsberechtigt über eine Trottoirüberfahrt geführt. Die bestehenden Fusswegverbindungen zu 

privaten Liegenschaften und den umliegenden Gewerben werden beibehalten.

Entlang der Silbernstrasse wird südseitig ein Gehweg geführt. Dieser wird mit diesem Projekt auf 

eine Breite von 3.00m vergrössert und für das Befahren von Velos zugelassen.

6.1.5 Ausnahmetransportroute

Die Ausnahmetransportroute Typ II kann ohne Einschränkungen gewährleistet werden. Die Ver-

kehrsführung zur Gewährleistung der Lichten Breite ist in der Abbildung 42 dargestellt.
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Abbildung 42: Verkehrsführung Ausnahmetransportroute

6.2 Projektierungselemente

6.2.1 Projektierungsgeschwindigkeit und Ausbaugeschwindigkeit

Die Ausbaugeschwindigkeit für die Hauptverkehrsstrasse (HVS) Mutschellen- sowie die Silbern-

strasse als Verbindungs- und übergeordnete Sammelstrasse, innerhalb des Gemeinde Gebiets 

Dietikon, liegt zwischen 40 bis 60 km/h. Infolgedessen werden nachstehende Projektierungsge-

schwindigkeiten im Projektperimeter festgelegt und eingehalten:

- Mutschellenstrasse vP = 60 km/h

- Silbernstrasse vP = 50 km/h

Die Befahrbarkeit der Anlage wurde mittels Schleppkurvensimulation gemäss VSS 40 271a ge-

prüft, dazu wurden nachfolgende Fahrzeuge und Geschwindigkeiten verwendet:

- Knoten (Ein- und Abbieger) LKW B mit Anhänger (TBA) (v = 15 km/h)

- Knoten (Geradeaus) LKW B mit Anhänger (TBA) (v = 50 km/h)

Entsprechende Nachweise sind dem Dokument als Plangrundlage beigefügt (siehe Anhang, Ka-

pitel 15.1)

6.2.2 Sichtweiten

Aus den gültigen VSS Normen (VSS 40 090b, 40 273a) wurden folgende Sichtweiten definiert:

- Knotensichtweite (v = 60 km/h) A = 70 m

- Sichtweite Fussgängerstreifen (v = 40 km/h; Ein-/Abbieger) S = 40 m

- Beobachtungsdistanz (ausserorts) B = 5 m

Entsprechende Nachweise sind dem Dokument als Plangrundlage beigeführt (siehe Anhang, Ka-

pitel 15.2)
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6.2.3 horizontale Linienführung

Die vortrittsberechtigten Fahrstreifen der Mutschellenstrasse erfüllen die Anforderung an die Min-

destradien von Rmin (vP=60 km/h) > 120m gemäss VSS 40 100a. Die Länge der Verziehung und 

des Rechtsabbiegestreifen bei Spuraddition entspricht den Anforderungen gemäss VSS 40 262. 

Die Korbbogen bei den Ein-/Abbiegespuren wurden mit den Schleppkurven optimiert.

6.2.4 vertikale Linienführung

Die Längenprofile weisen in der Achse ein maximales Längsgefälle von 1.4% in der Mutschel-

lenstrasse und 2.7% in der Silbernstrasse auf. Die im Vorprojekt dargestellten Längenprofile er-

füllen die gemäss VSS 40 110 empfohlenen Mindestwerte für Ausrundungsradien für Kuppen von 

3’000m für vP = 60 km/h (Mutschellenstrasse) resp. 2’100m für vP = 50 km/h (Silbernstrasse) 

nicht. Die Längenprofile werden im Bauprojekt noch etwas optimiert, damit diese unter Berück-

sichtigung der Abhängigkeiten zu den angrenzenden Liegenschaften und der bestehenden Fahr-

bahnoberfläche die Mindestradien erfüllen.

6.2.5 Querschnitt (Normalprofil)

Bei Fahrstreifen mit unterschiedlichen Fahrzielen wird als massgebendes Fahrzeug ein Lastwa-

gen (LW) betrachtet. Bei zwei Fahrstreifen mit gleichem Fahrziel wird ein LW und ein Personen-

wagen (PW) nachgewiesen. Wo vorhanden, wird der Sicherheitsraum auf dem Bankett oder der 

Mittelinsel angeordnet, nicht jedoch auf dem Rad-/Gehweg und bei Rad-/Fussgängerquerungen.

Ein LW weist für ein VP = 50 – 60 km/h folgendes Normalprofil auf:
Normalprofil Lastwagen (VSS 40 201) Lichte Breite mit einseiti-

gem Sicherheitszuschlag 

auf Bankett

Lichte Breite

Sicherheitszuschlag (LW) 0.30 m

3.20 m
3.50 m

Bewegungsspielraum (LW) 0.20 m

Grundabmessung (LW) 2.50 m

Bewegungsspielraum (LW) 0.20 m

Sicherheitszuschlag (LW) 0.30 m 0.30 m (Bankett)

Ein PW weist für ein VP = 50 – 60 km/h folgendes Normalprofil auf:
Normalprofil Personenwagen (VSS 40 201) Lichte Breite mit einseiti-

gem Sicherheitszuschlag 

auf Bankett

Lichte Breite

Sicherheitszuschlag (PW) 0.20 m

2.40 m
2.60 m

Bewegungsspielraum (PW) 0.20 m

Grundabmessung (PW) 1.80 m

Bewegungsspielraum (PW) 0.20 m

Sicherheitszuschlag (PW) 0.20 m 0.20 m (Bankett)
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Es werden möglichst gleichbleibende Fahrstreifenbreiten angestrebt. Zusätzlich wurde auf den 

Knotenästen, welche an den Bestand anschliessen, die vorhandenen Breiten berücksichtigt. 

Bei der Mutschellenstrasse wird zwischen den beiden Knoten eine Spurbreite von 3.35m gewähr-

leistet. Ab dem Knoten Anschluss Dietikon in Richtung Geroldswil beträgt die Breite 3.50m (Be-

stand). Ab dem Knoten Silbernstrasse in Richtung Dietikon ist die Spurbreite 3.45m (Bestand). 

Auf der Silbernstrasse ist die Einzelspur Richtung Industrie 3.50m breit, während in der Gegen-

richtung eine Breite von 3.25m gewährleistet wird. Der Linksabbieger weist im Bereich mit beid-

seitig angeordnetem Randabschluss eine lichte Breite von 4.0m (Winterdienst) auf. Der Gehweg 

mit Zusatzerlaubnis fürs Velo weist eine Mindestbreite von 3.0m auf. Abweichend davon ist der 

Bereich unmittelbar vor dem Knoten Riedstrasse, wo der Gehweg mit Zusatzerlaubnis fürs Velo

auf die Bestandesbreite zurückgeführt wird. Zwischen dem Knoten Silbernstrasse bis zum Knoten 

Anschluss Dietikon wird die bestehende Breite der Rad-/Gehwegs von 3.5m belassen.

6.2.6 Fahrbahnoberbau

Es werden folgende Belagsaufbauten eingesetzt:
Deckbelag Binderschicht Tragschicht Schichtstärke

T1:

Rad-/Gehweg

AC 8 N, 

70/100,

25 mm

AC T 16 N, 

70/100,

55 mm

80 mm

T2:

Rad-/Gehweg (Ein-

fahrtsbereich)

AC 8 N, 

70/100,

30 mm

AC T 22 N, 

70/100,

70 mm

AC T 22 N,

70/100,

70 mm

170 mm

T5:

Fahrbahn

AC 8 H, 

PmB 45/80-80,

30 mm

AC EME 22 C1

PmB 25/55-80,

90 mm

AC T 22 H,

PmB 45/80-65,

100 mm

220 mm

Im Zuge der materialtechnischen Zustandserfassung wurde auf der Mutschellenstrasse bei 5 von 

7 Sondierungen eine zementstabilisierte Schicht zwischen 33cm bis 80cm unterhalb der Belags-

oberfläche aufgeschlossen. Bei den beiden Sondagen ohne zementstabilisierte Schicht wurde 

die maximale Sondiertiefe von 80cm erreicht, bevor eine allfällige stabilisierte Schicht angetroffen 

wurde. Die Dicke der stabilisierten Schicht ist unbekannt, da die Sondage jeweils bei 5cm in der 

stabilisierten Schicht abgebrochen wurde. Bei Verbreiterungen wird für eine gleichmässige Bet-

tung auf gleicher Höhe eine unbewehrte Betonplatte gebaut. Im Bauprojekt ist hauptsächlich bei 

der Verbreiterung die Lage der stabilisierten Schicht zu sondieren. Ebenso ist die Stärke der sta-

bilisierten Schicht zu sondieren. 

In der Silbernstrasse wurde in 3 Sondagen bis zu einer Tiefe von 80cm keine stabilisierte Schicht 

aufgeschlossen.

Die im Ergebnisbericht der materialtechnischen Zustandserfassung der Walo Bertschinger Cent-

ral AG vom 21.09.2021 angegebene Klassierung der Belastung der Fundationsschichten sind, im

Rahmen der zusätzlichen Untersuchungen während dem Bauprojekt, zu bestätigen.
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Der Ergebnisbericht der materialtechnischen Zustandserfassung vom 21.09.2021 zeigt, dass das 

Sondierungsmaterial der Silbern- und der Mutschellenstrasse bei allen der 5 Proben einen Fein-

kornanteil <0.063mm aufweist. Dieser Feinkornanteil macht, gemäss Korngrössenverteilung für 

ungebundene Gemische (uG 0/45, OC 85), zur Bestätigung der Frostsicherheit California Bearing 

Ratio (CBR)-Versuche nötig. Die CBR-Versuche zur Bestätigung der Frostsicherheit werden im 

Bauprojekt durchgeführt. In den Kosten des Vorprojekts ist zur Sicherheit der Ersatz von 50% der 

Fundationsschicht durch frostsicheres Material eingerechnet.

6.2.7 Entwässerung

Sämtliches Strassenabwasser wird über Einlaufschächte mit Schlammsammler gefasst. Die 

Schlammsammler werden aufgrund der geänderten Lage des Strassenrands resp. der Inseln 

mehrheitlich neu gebaut. Wo der Strassenrand unverändert bleibt, werden die bestehenden Ein-

laufschächte weiterverwendet. Von sämtlichen Entwässerungsleitungen liegen Kanal-TV-

Aufnahmen vor. Darauf basierend wird der Sanierungsbedarf festgestellt und die nötigen Mass-

nahmen definiert. Die Zuteilung der Massnahmen zu den einzelnen Leitungen ist im Dokument

Nr. 13 (Werkleitungs- und Entwässerungsplan) ersichtlich. Die Sammelleitung entlang des östli-

chen Strassenrandes wird zwischen dem Knoten Silbernstrasse und dem Knoten Aitobahnan-

schluss Dietikon komplett neu gebaut. Dies aufgrund der Anforderungen des Unterhalts, dass 

beim Spülen der Leitungen maximal eine Fahrspur gesperrt werden darf. Sämtliches Strassenab-

wasser wird zum Pumpwerk beim Werkhof TBA geleitet und von dort zur Behandlung der neuen 

SABA Limmat zugeführt.

6.2.8 Strassenraumgestaltung

Der Projektperimeter ist dem Raumtyp 2 gemäss Methodik zur Strassenraumgestaltung zuzuwei-

sen. Basierend auf dem Elementkatalog zur Strassenraumgestaltung werden nachfolgend, die 

pro Thema zur Anwendung kommenden Elemente erläutert. Im Projektperimeter nicht vorhan-

dene Themen werden nicht aufgeführt.
Thema A: Oberflächen Sämtliche Verkehrsflächen inklusive der Rad-/Gehwege werden in As-

phalt ausgeführt. Inseln werden als sickerfähige Oberflächen ausgeführt.

Thema B: Abschlüsse 

und Mauern

Als Randabschlüsse werden die Abschlüsse gemäss Standard verwen-

det. Die verwendeten Randabschlüsse sind in den Dokumenten Nr. 5 und 

6 (Situation 1:200) dargestellt.

Thema C: Entwässerung Die Entwässerung erfolgt mit dem Standard-Element Gussrost. 

Thema D: Schutzinseln Grundsätzlich wird die Schutzinsel mit Velofurt eingesetzt, wobei diese 

teilweise zusätzlich mit einer Mittelinsel oder Leitinsel kombiniert wird.

Es wird der zweifarbige Inselpfosten verwendet.

Thema E: Markierung 

und Längsstreifen

Die Markierung und die Ausgestaltung der Längsstreifen sind im Doku-

ment Nr. 12 dargestellt.

Thema H: Einmündungen und 

Trottoirüberfahrten.

Sowohl der Knoten Silbernstrasse als auch der Knoten Anschluss Diet-

ikon sind LSA-geregelt, weshalb die vortrittsgeregelte Einmündung 
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angewendet werden muss. Der Anschluss an den Werkhof TBA Kt. ZH 

wird als Liegenschaftszufahrt ausgebildet.

Thema K: Beleuchtung Die Lichtpunkte werden in mittlerer Höhe platziert. Die Kandelaber sind 

seitlich hinter dem Trottoir, bei fehlendem Trottoir direkt beim Fahrbahn-

rand und mittig auf der Mittelinsel angeordnet. 

Die Lage der Beleuchtungspunkte ist in den Dokumenten Nr. 5 und 6 (Si-

tuation 1:200) dargestellt.

Thema L: Strassenvegetation Entlang der Mutschellenstrasse wird entlang beider Strassenränder eine 

Baumreihe dicht gepflanzt.

6.2.9 Einschränkungen Begegnungsfälle

Es bestehen keine Einschränkungen bei den Begegnungsfällen.

6.2.10 Berücksichtigung längerfristige Entwicklungen

Das Projekt basiert auf dem Gesamtverkehrsmodell der Kt. ZH und berücksichtigt damit die län-

gerfristigen verkehrlichen Entwicklungen. Den heute bekannten und für das Projekt relevanten

Entwicklungen wird Rechnung getragen. Insbesondere ist der Knoten Silbern-/Mutschel-

lenstrasse als Zugang zum Gebiet Silbern so gestaltet, dass dieser mit einer allfälligen Umset-

zung des lokalen Gesamtverkehrskonzeptes Gebiet Silbern (IGVK, 01.09.2022) kompatibel ist.

Für das Gebiet westlich der Mutschellenstrasse (Kanton Aargau) gibt es gemäss heutigem Wis-

sensstand keine Absichten wie z.B. eine Umzonung in Industriezone. Es wird davon ausgegan-

gen, dass der heutige Zustand mit der Anbindung des landwirtschaftlichen Verkehrs auch länger-

fristig bleibt.

Eine SBB-Haltestelle Silbern ist nach wie vor im kantonalen Richtplan (Festsetzung 06.02.2023),

jedoch ist sie offenbar zurzeit weder prioritär noch konkret. Sie tangiert das vorliegende Projekt 

nicht direkt (höchstens durch eine Veränderung der Verkehrsmengen und des Modal-Splits) und 

ist in diesem Sinne auch nicht berücksichtigt.

6.2.11 Abweichung Normalien TBA / Besonderheiten

Das Projekt berücksichtigt die Normalien des TBAs Kt. ZH. Im Rahmen des Bauprojekts werden 

die Längen- und Querprofile noch weiter optimiert und detailliert. Um nachzuweisen, dass die An-

forderungen betreffend Minimalradius für Kuppen und Mindestgefälle entlang des Fahrbahnran-

des bestmöglich eingehalten sind.

6.2.12 Verkehrszählstellen

Im Projektperimeter sind, gemäss GIS Kt. ZH, Abrufdatum: 04.01.2024, keine Zählstellen vorhan-

den und auch keine vorgesehen.



630.00.40 Seite 55 von 84

15.03.2024

6.3 Sicherheitsaudit bei Strassenverkehrsanlagen (RSA)

Die Verkehrssicherheit wird mit Hilfe eines Road Safety Audit gemäss VSS SN 641 722 parallel 

zur ‘Mitwirkung der Bevölkerung’ gemäss §13 StrG Kt. ZH überprüft. Somit wird bei der Erarbei-

tung des Projektes gemäss Art. 6a Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz (SVG) den Anliegen der Ver-

kehrssicherheit angemessen Rechnung getragen.

6.4 Kunstbauten

Für die geplante Verlängerung der Vorsortierung (Richtung Silbern von der UEF SBB Rangier-

bahnhof) am Knoten Mutschellenstrasse ist die Nordrampe der SBB UEF Rangierbahnhof 

(Rampe Nord Etappen 1, 2, 4, und 5) zu verbreitern. Die gesamte Nordrampe ist eine beste-

hende Kunstbaute, eine Grundwasserwanne, welche aufgrund der Verlängerung der Vorsortie-

rung der Verbreitung des Fussweges angepasst werden muss. Auf der ganzen Länge der Nor-

drampe erfolgt somit ein Ersatz des Fahrbahnbelages (inkl. der Abdichtung der Grundwasser-

wanne) sowie der Ersatz der innenseitigen Abdichtung der Bewegungsfugen.

6.4.1 Objektbeschrieb

Bestand UEF SBB Rangierbahnhof (Nordrampe)
Die Rampe Nord der UEF SBB Rangierbahnhof ist eine Grundwasserwanne aus schlaff bewehr-

tem Stahlbeton. Sie führt vom Tunnelportal Nord bis auf Terrainhöhe bei dem Knoten Mutschel-

len/-Silbernstrasse und wird durch die UEF SBB Rangierbahnhof (Objekte 243-004 und 243-025) 

getrennt.

Ab der UEF SBB Rangierbahnhof zum Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse (den Betonieretappen 

1, 2, 4 und 5) ist die Grundwasserwanne 70m lang. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Rampe 

Nord bestand die UEF SBB Rangierbahnhof bereits. Deshalb wurde bei dem Übergang vom 

Überführung zur Rampe (Grundwasserwanne) eine Bewegungsfuge ausgebildet. Eine weitere 

Bewegungsfuge unterteilt die Grundwasserwanne in zwei 35m lange Abschnitte. Am Tiefpunkt 

des Bauwerksabschnitts (bei der UEF SBB Rangierbahnhof) ist eine rund einen Meter starke Bo-

denplatte vorhanden, deren stärke bis auf Terrainhöhe auf gut einen halben Meter abnimmt.

Wannenverbreiterung (Rampe Nord Etappen 1, 2, 4, und 5)
Die Verbreiterung der Grundwasserwanne erfolgt auf einer Länge von ca. 70 m entlang der 

Grundstücksgrenze zum Einkaufszentrum Coop Silbern (Parzelle 11623, Stadt Dietikon). Es ist 

eine Verbreiterung um ca. 3.00 m breite (inkl. Bodenplattenvorsprung ca. 4.50 m) geplant. 

Oberhalb der bestehenden Wannenwand bis auf die Terrainhöhe (Anlieferung Einkaufszentrum) 

ist eine bestehende, private Stützmauer vorhanden. Für die Verbreiterung wird diese bestehende 

Wannenwand sowie die private Stützmauer abgebrochen und neu erstellt. Die neue Wannen-

wand der Verbreiterung wird neu bis über das bestehende Terrain geführt und die Neuerstellung 

bzw. das Versetzen der privaten Stützmauer entfällt. Die neue Wannenwand dient somit zugleich 
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auch als Stützbauwerk. Sie wird, ausser im Sichtbereich der Ausfahrtsspur im Bereich des Kno-

ten Mutschellen-/Silbernstrasse, mindestens 1.00 m über das Terrain geführt. Damit wird der 

Fahrzeugrückhalt und die Absturzsicherung auf Terrainhöhe (Anlieferung Einkaufszentrum) aus-

gebildet.

6.4.2 Konzept Wannenverbreiterung

Für die Verbreiterung wird eine neue Stahlbetonkonstruktion an die bestehende Bodenplatte an-

geschlossen. Die bestehende bituminöse Grundwasserabdichtung wird freigelegt und zwischen 

der zweischaligen Konstruktion (äussere Stahlbetonwanne und Bodenplatte) weitergeführt (soge-

nannte Schwarze Wanne). Im Übergang von Bodenplatte zu Aussenwand erfolgt ein Wechsel 

von dieser aussenliegenden, bituminösen Abdichtung auf eine Wasserdichte Stahlbetonkonstruk-

tion mit einer aussenliegenden bituminösen Frischbetonverbundfolie (sogenannte Gelbe Wanne).

Die bestehende Bewegungsfuge (Dilatationsfuge) in der Bodenplatte bzw. in der Wannenwand 

wird weitergeführt. Die innenseitige Abdichtung dieser Bewegungsfuge erfolgt gemäss der glei-

chen Konzeption, wie sie für die Instandsetzungsarbeiten der UEF SBB Rangierbahnhof ausgear-

beitet worden ist. Diese sieht eine innenliegende Abdichtung der bestehenden Bewegungsfugen 

mit einem PVC-Dichtungsband vor. Dieses wird mit einem rostfreien Stahlblech mechanisch ge-

schützt. Auf der Bodenplatte ist entlang der Bewegungsfuge ein Fahrbahnübergang im neuen 

Belag vorgesehen.

6.4.3 Statik

Die Bodenplatte wirkt als Platte, welche über eine kurze Spannweite (Quer zur Fahrbahn) trägt. 

Am Rand entlang der Wände ist eine «Einspannung» infolge der Erd- und Wasserdrücke vorhan-

den, welche auf die Aussenwand wirken. Die Aussenwand wirkt als Kragarm bzw. Kragplatte.

Um durch die Verbreiterung der Grundwasserwanne sowie der Erhöhung der Wannenwand, Ver-

änderungen der Schnittkräfte bzw. die Einwirkungen auf die bestehende Bodenplatte zu begren-

zen ist ein Bodenplattenvorsprung von ca. 1.50m vorgesehen.

6.4.4 Bauausführung

Baugrube 
Die für die Wannenverbreiterung nötige Baugrube wird mit einer gespriessten Spundwand er-

stellt. Die Erstellung und der Rückbau des Baugrubenabschlusses erfolgten von der Parzelle Nr. 

11623 (Coop Silbern) aus. Die Spriessung erfolgt auf die bestehende Bodenplatte der Grundwas-

serwanne hinab.

Wasserhaltung
Die Grundwasserabsenkung während der Bauzeit erfolgt mit einer offenen Wasserhaltung, wel-

che mit einem Wellpoint (Vakuum-Filterbrunnen) ergänzt wird. Infolge der komplexen 
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Anströmung der Baugrube (einseitiger Spundwandabschluss, Durchfluss unter best. Wanne etc.) 

ist eine exakte rechnerische Ermittlung der effektiven Pumpmenge schwierig. Die Rückgabe des 

Pumpwassers in den nord-westlich gelegenen Dorfbach (auf dem Gebiet des Kt. Aargaus) wird 

als praktikabelste Lösung angesehen.

Abbruch und Neubau
Der Abbruch der bestehenden Stützmauer entlang der Parzelle Nr. 11623 (Coop Silbern), der 

Wannenaussenwand sowie die Freilegung der Bodenplatte im Bereich des Übergang Alt-Neu er-

folgt im Schutz der Spundwand.

Mittels Feinabbruch (von Hand) erfolgt die Freilegung der bestehenden Grundwasserabdichtung 

sowie die bestehenden Kabelschutzrohre (mit Elektro- und Telekommunikationsleitungen im Be-

trieb).

Die neuen Stahlbetonbauteile der Wannenverbreiterung werden konventionell erstellt und als 

wasserdichte Betonkonstruktion ausgebildet. Im Bereich der Bodenplatte wird die bituminöse 

Grundwasserabdichtung weitergeführt. Die bestehenden Kabelschutzrohre verbleiben in der 

Stahlbetonkonstruktion und werden lediglich etwas tiefer gesetzt.

Belagsersatz und innenseitige Abdichtung
Der Belagsersatz auf der Nordrampe sowie die dazugehörige Abdichtung erfolgen gemäss der

Konzeption, welche für die Instandsetzung der gesamten UEF SBB Rangierbahnhof (Drittprojekt) 

ausgearbeitet wurde. Diese sieht im Bereich der Rampe Nord einen Ersatz des bestehenden 

Walzasphaltbelages durch einen Gussasphaltbelag vor. Die darunterliegende Abdichtung auf der 

bestehenden Stahlbetonkonstruktion erfolgt mit einem Epoxiharzsiegel und einer Polymerbi-

tumendichtungsbahn. Der Belagsersatz wird im Zuge des Ausbaues des Knoten Mutschellen-

/Silbernstrasse ausgeführt.

6.5 Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)

6.5.1 Öffentliche Beleuchtung (OeB)

Die Bedürfnisse der öffentlichen Beleuchtung (OeB) wurden mit dem Fachverantwortlichen der 

Abteilung Projektieren und Realisieren, Sektion Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen, des Tief-

bauamtes auf Stufe Vorprojekt abgestimmt. Die bestehende öffentliche Strassenbeleuchtung wird 

ersetzt. Es werden dadurch jedoch keine wesentlichen zusätzlichen oder unnötigen Lichtemissio-

nen verursacht. Die neuen Kandelaberfundamente werden soweit möglich im öffentlichen Grund 

erstellt. Die Planung ist auf Stufe Vorprojekt erfolgt und in den Situationsplänen sowie den Werk-

leitungsplänen ersichtlich. 
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6.5.2 Lichtsignalanlage (LSA)

Das Projekt «Dietikon, Mutschellen-/ Silbernstrasse, Ausbau und Instandsetzung» umfasst den 

Neubau von zwei bestehenden Lichtsignalanlagen (LSA 156 und LSA 157) an dem Knoten Mut-

schellen-/ Silbernstrasse sowie dem Knoten Mutschellenstrasse / Autobahnanschluss A1. Die 

Lichtsignalanlagen werden hierbei auf die neuen Knotengeometrien und die daraus resultieren-

den Schleppkurven abgestimmt und entsprechend baulich angepasst

Abbildung 43: Standorte der Lichtsignalanlagen 157 und 156, die LSAs 158 und 117 werden nicht tangiert

Die Lichtsignalanlagen werden mit LED-Signalgebern bestückt und in der 40 Volt-Technologie 

ausgeführt. Für die Logik der Lichtsignalanlagen wird das FESA Steuerverfahren angewendet.

Für die Steuerung der Lichtsignalanlage ist ein Steuergerät notwendig. Bei der Anordnung wird 

darauf geachtet, dass der Knoten vom Standort des Steuergeräts aus gut überblickbar ist, dieses

die Sicht nicht behindert und an einem sicheren und gut zugänglichen Ort steht. Es ist grundsätz-

lich jeweils ein dreiteiliger Steuergeräteschrank vorgesehen, welcher auf einem Chromstahlfun-

dament mit eingebautem Vorschacht platziert wird. 

Bei der Anordnung der Masten wird darauf geachtet, dass sie, wenn möglich in der Nähe der 

Strasse und bei Fussgängerübergängen auf der Mittelachse bei den Fussgängerquerungen plat-

ziert werden. Für die Mobilitätseingeschränkte Personen und die Unterhaltsfahrzeuge des TBAs

muss auf dem Gehweg und auf der Schutzinsel genügend Platz zur Verfügung stehen. Für sämt-

liche Fahrzeug- und Fussgänger-Signalgeber kommen 3-Kammer-Signalgeber zum Einsatz. 

Für eine verkehrsabhängige Steuerung der Lichtsignalanlagen müssen die Verkehrsdaten bei 

den verschiedenen Knotenzufahrten erfasst und ausgewertet werden. Die Erfassung der Fahr-

zeuge erfolgt mittels Induktionsschleifen, welche in der Fahrbahn eingefräst und vergossen sind. 

Zur Anmeldung des motorisierten Individualverkehrs werden im Zufahrtsbereich im Allgemeinen 

folgende Schleifen angeordnet:

LSA 156

LSA 158

LSA 157

LSA 117
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Abbildung 44: Induktionsschleifen im Zufahrtsbereich des Knotens

Die Knotenzufahrt aus Richtung Autobahn wird durch zusätzliche Stauschleifen überwacht und 

wird bei Notwendigkeit entsprechend bevorzugt (Erhöhung der Grünzeit), weshalb kein Rückstau 

auf die Autobahn entsteht. 

Die Busanmeldung erfolgt mittels separaten Induktionsschleifen, welche anschliessend an die 

Fussgängerstreifen gefräst sind. Dadurch können Busse frühzeitig erfasst und durch entspre-

chend ÖV freundliche Phasen begünstigt werden. 

Alle Fussgängeranmeldemittel werden mit Drückern mit Sensortaster, Rückmeldelampe und ent-

sprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz mit dem System Vibra mit Blindenanmeldetas-

ter und Summer-Signal ausgerüstet. Sie werden so angebracht, dass sie leicht zu finden und gut 

zugänglich sind. Auf den Schutzinseln sind jeweils zwei Fussgängerdrücker vorgesehen. 

Auf den Rad-/ Gehwegen werden, wo dies sinnvoll ist, Schleifen zur Detektion von Velos vorge-

sehen. So kann eine frühzeitige Anmeldung an den Rad-/ Gehwegfurten erreicht werden, um all-

fällig eine direktere Querung zu ermöglichen.

6.5.3 Pumpwerke (Pump)

Das Pumpwerk am Werkhof des TBAs Mutschellenstrasse 5, liegt ausserhalb des Strassenperi-

meters und ist durch das vorliegende Projekt nicht betroffen. Es wird künftig durch das ASTRA 

betrieben. Aus dem Strassenperimeter fliesst Strassenabwasser dem Pumpwerk zu.

6.5.4 Verkehrszählstellen (VDE) 

Im Projektperimeter sind, gemäss GIS Kt. ZH, Abrufdatum: 04.01.2024, keine Zählstellen vorhan-

den und auch keine vorgesehen.

6.5.5 Kabelrohr- und Schachtanlagen für BSA

Der Bedarf an Kabelrohr- und Schachtanlagen für die BSA ist definiert und im Projekt berücksich-

tigt. Darin enthalten sind nebst den eigenen Bedürfnissen auch die neuen notwendigen Transit-

verbindungen des Kantons Zürich und des ASTRAs.
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6.5.6 Lichtwellenleiter (LWL)

Bestehende LWL werden wie bisher durch den Perimeter geführt, für neue wird gemäss Bedürf-

nis (Kapitel 6.5.5) mit der entsprechenden Rohranlage vorgesorgt.

6.5.7 Kantonale Hochleistungsstrassen (HLS)

Bestehende Verbindungen zur Autobahn A1 werden aufrechterhalten. Die im Kapitel 6.5.5 er-

wähnte, neue Transitverbindung wird entsprechend an die Rohranlage ASTRA angeschlossen.

6.6 Projektrisiken

Gemäss aktuellem Kenntnisstand sind folgende Projektrisiken erkennbar:

- Politisch exponiertes Projekt, das eine aktive Kommunikation und adäquate Information der 

Bevölkerung verlangt

- Baukosten und technische Risiken für den Neubau der Verbreiterung der Grundwasserwanne.

- Koordination mit den Umliegenden Bauprojekten des ASTRAs und der Instandsetzung der 

UEF SBB Rangierbahnhof

- Landerwerb / Einsprachen bzw. die allfällige Verschiebung der Kantonsgrenzen zwischen dem 

Kanton Aargau und dem Kanton Zürich

- Verkehrsführung und Abbindung des Industriequartiers Silbern während der Realisierung: 

sehr hohes Verkehrsaufkommen, Aufrechterhalten der privaten Zufahrten.

Weiterhin ist die Finanzierung in einem gewissen Masse abhängig vom Realisierungszeit-

punkt. Dieser könnte durch folgende Einflüsse wesentlich verzögert werden:
- Grundsätzliche Projektänderungen im Rahmen der Ämtervernehmlassung oder Mitwirkung

der Bevölkerung

- Prozess Landerwerb und/oder Landabtausch zwischen den Kantonen Aargau und Zürich

- Einsprachen allgemein aber vor allem im Rahmen der öffentlichen Planauflage des Baupro-

jekts 

6.7 Mitwirkung der Bevölkerung §13 StrG

Im Rahmen der „Mitwirkung der Bevölkerung“ gemäss § 13 Strassengesetz (StrG) wird zugleich 

die „Vernehmlassung“ § 12 nach StrG Kt. ZH durchgeführt. Dabei wird das Vorprojektdossier bei 

der Stadt Dietikon öffentlich ausgelegt und zusätzlich digital auf der Webseite des Kantons Zürich 

publiziert. 

6.8 Standards Staatsstrassen

Es werden die Standards Staatsstrassen grundsätzlich im Projekt berücksichtigt und nicht 

von den bestehenden Vorgaben abgewichen. Das Projekt beabsichtigt im Rahmen der 
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Erweiterungs- und Instandsetzungsarbeiten die vorhandene Fundationsschicht überwiegend bei-

zubehalten. Somit sind Längs- und Querneigung des Strassenkörpers weitestgehend durch die 

bestehende Strassenhöhe und den angrenzenden Grundstücken definiert. 

6.9 Velostandards

Die Standards Veloverkehr Stand Februar 2023 sind für den Kanton verbindlich. Die beste-

henden Veloschwachstellen werden mit dem vorliegenden Projekt behoben.

In folgenden fünf Punkten erfüllt das Projekt jedoch die Standards Veloverkehr nicht kom-

plett. Die aufgelisteten Abweichungen werden aber als akzeptierbar beurteilt.

Tabelle 1: Abweichungen gegenüber Standards Veloverkehr Februar 2023, TBA Kt. ZH

Nr. Beschrieb Soll Ist Begründung
1 Kurvenradius Silbern-

strasse – Mutschel-
lenstrasse bei KN Sil-
bernstrasse Richtung 
UEF SBB Rangierbahn-
hof

(bei VP: 30 km/h),
Kap. 3.1.2

8.5 m Da im Knotenbereich liegend ist 
eine Reduktion zulässig 
(

2 Kurvenzuschlag Verbin-
dung Silbernstrasse –
Mutschellenstrasse bei 
KN Silbernstrasse Rich-
tung UEF SBB Rangier-
bahnhof

0.25 m
(bei Kurvenradius: 

:
3.0m)

0.0 m Liegt im Knoten-/Konfliktbereich:
eine erhöhte Aufmerksamkeit und 
geringere Geschwindigkeiten wer-
den angestrebt.
Geringe Frequenzen Fussgänger 
und Velo in dieser Richtung.
Reduktion Landerwerb.

3 Beleuchtung, Markierung Keine Beleuch-
tung;
Randlinien
(Kap. 3.2.4)

Beleuchtet;
Keine Rand-
linien

Aufgrund der Notwendigkeit der 
Beleuchtung der Fahrbahn MIV 
(erhöhte Aufmerksamkeit) wird 
auch der Rad-/Gehweg beleuch-
tet.
Auf die Markierung von Randli-
nien wird verzichtet.

4 Diverse Zuschläge ge-
mäss Kap. 4.3 ab KN 
Silbernstrasse bis UEF 
SBB Rangierbahnhof

Seitliches Hinder-
nis (20 cm) & Ge-
genverkehrszu-
schlag (30 cm)

Kein Zu-
schlag

Geringe Frequenzen Fussgänger 
und Velo. 
Reduktion Landerwerb.

5 Voranmeldung Velofurt 
LSA 157 Seite Süd

Umsetzung emp-
fohlen

Keine Um-
setzung

Kein zwingendes Queren, was
«Falschanmeldungen» und 
«Falsch-Grün» verursachen
würde. Reduktion Akzeptanz
bei MIV.
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7 Verkehrsführung während Ausführung

7.1 Verkehrsführung MIV

Im Rahmen der Ausführung des Projekts wird angestrebt, den Verkehr ohne grossräumige Umlei-

tungen auf den Strassen innerhalb des Projektperimeters zu halten. Für den Binnen-, Quell- und

Zielverkehr im Industriequartier Silbern werden, während der Bauarbeiten wo notwendig proviso-

rische Zu- und Ausfahrten, eingerichtet. Die Knoten Silbern und Autobahnanschluss Dietikon wer-

den auch während den Realisierungsarbeiten mit einer koordinierten LSA geregelt, welche provi-

sorisch eingerichtet wird. Im Zweifelsfall und bei besonders zu erstellenden Bauwerken kann aber 

auch ein Verkehrsdienst eingesetzt werden.

7.2 Verkehrsführung Langsamverkehr (Fussgänger und Velo)

Die bestehende Rad-/Fussgängerverbindung von Silbern von/nach Oetwil an der Limmat wird 

über die Ried- und Fahrstrasse umgeleitet. Der Werkhof TBA Kt. ZH ist für den Langsamverkehr 

jederzeit von Norden her erreichbar. Der Zugang zur UEF SBB Rangierbahnhof wird für den 

Langsamverkehr während der Bauphasen 1 und 2 sichergestellt. In der Bauphase 3 wird der 

Langsamverkehr über die Viaduktstrasse umgeleitet.

7.3 Mögliche Bauphasen mit Verkehrsführung

Die vorgesehene Etappierung ist aus den nachfolgenden Abbildungen für die 3 Hauptbau-

phasen zu entnehmen. Vor diesen Hauptbauphasen besteht eine Vorphase (Phase 0), bei 

welcher sämtliche Vorarbeiten zum Einrichten der Phase 1 ausgeführt werden.

Im Nachgang der Hauptbauphasen findet eine Abschlussphase (Phase 4) statt. In dieser 

werden die noch fehlenden Flächen bearbeitet, Pflanzen und Bäume gesetzt und die definiti-

ven LSAs installiert und in Betrieb genommen werden.
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Abbildung 45: Verkehrsführung während Bauphase 1

Abbildung 46: Verkehrsführung während Bauphase 2
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Abbildung 47: Verkehrsführung während Bauphase 3

Für den öffentlichen Verkehr sind keine provisorischen Haltestellen und keine Umleitungen 

nötig. Aufgrund der geringeren Leistungskapazität der Knoten ist während der Bauarbeiten -

insbesondere in den Hauptverkehrszeiten - mit grösseren Verlustzeiten zu rechnen.

Die bestehenden Fussgängerverbindungen werden während den Verkehrsphasen aufrecht-

erhalten. Der Zugang zur UEF SBB Rangierbahnhof wird während der Bauphasen 1 und 2 

sichergestellt. In der Bauphase 3 wird der Langsamverkehr über die Viaduktstrasse umgelei-

tet. Im Perimeter sind keine Schulwege bekannt.

Aufgrund der geringeren Leistungskapazität der Knoten während den Bauarbeiten ist - insbe-

sondere in den Hauptverkehrszeiten - mit grösseren Rückstaus zu rechnen. 

Die Erschliessung der Privatliegenschaften und Gewerbebetriebe bleibt gewährleistet, wenn 

auch zeitweise mit Behinderungen. Zur Abschätzung der Behinderungen bei der Anlieferung 

auf Parzelle Nr. 11623 (Coop Silbern) während der Erstellung der neuen Wannenwand ha-

ben bereits Koordinationsbesprechungen und -begehungen vor Ort stattgefunden. Bei der 

Liegenschaft Parzelle Nr. 9699 ist bei der Realisierung der Spurerweiterung Silbernstrasse 

ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen.

Grossräumige Umfahrungen sind nur begrenzt möglich und werden im Rahmen des Baupro-

jekts und vor der Realisierung intensiver geprüft. Dabei sollen andere Gebiete nicht unnötig

mit Mehrverkehr belastet werden. Es kann jedoch nicht in jedem Fall verhindert werden, 

dass während der Bauzeit gewisse Umlagerungen stattfinden.
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8 Koordination

8.1 Projektkoordination mit den möglichen involvierten Stellen

Das Vorprojekt wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Dietikon erarbeitet. Die Fach- und Amts-

stellen des TBAs Kantons Zürich, der Kantonspolizei, der SBB und ASTRA wurden bei Bedarf 

miteinbezogen.

8.2 Projektbeteiligungen Dritter 

Zusammen mit dem Projekt des Kantons Zürich werden folgende Anlagen für Dritte erstellt:

- Umlegung der bestehenden Leitungen der Fibrelac und des EKZs

- Neubau von 2 Wasserleitungsabschnitten der Wasserversorgung Stadt Dietikon

9 Erwerb von Grund und Rechten

Für die Umsetzung des Projekts ist der Erwerb von Land erforderlich. Die definitiv zu erwerben-

den Flächen belaufen sich auf rund 1’130 m² und umfassen die durch die Spurerweiterung und 

die Verlängerungen der Vorsortierungen (Silbern- und Mutschellenstrasse) beanspruchten Berei-

che. Der gesamte Landerwerb erfolgt durch das Immobilienamt des Kantons Zürich.

Durch die Neugestaltung des Strassenraums müssen die Grenzen zwischen den Kantonen Aar-

gau und Zürich sowie der Stadt Dietikon und der Gemeinde Spreitenbach neu zugeordnet wer-

den. Die erforderlichen Landerwerbe-/tausche sind in den Landerwerbsplänen ersichtlich. 

10Kosten

10.1 Grundlage Kostenermittlung

Die Kostenschätzung wurde mit einer Genauigkeit von +/-20% (Preisbasis Oktober 2023) erstellt. 

Die Einheitspreise wurden anhand von Erfahrungswerten ermittelt. Die geschätzten Kosten sind

im Dokument Nr. 4 (Kostenvoranschlag) des Vorprojektdossiers ersichtlich. Im Vorprojekt wurden 

die Kosten der Strassenbauarbeiten sowie die Kosten für die Bauarbeiten der Entwässerungslei-

tungen mit Kostenträger Kanton Zürich, Stadt Dietikon und ASTRA ermittelt. Die Kostenanteile 

verteilen sich auf:

- Kanton Zürich

- ASTRA

- Stadt Dietikon

- Wasserversorgung Stadt Dietikon

- Elektrizitätswerke Kanton Zürich / Fibrelac
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10.1.1 Kostenaufteilung Strassenbauarbeiten 

Die Arbeiten werden teilweise vom Kanton Zürich, teilweise von der Stadt Dietikon (Silbern-

strasse) und teilweise vom ASTRA finanziert. Die Grenzen zwischen den Parzellen der Stadt, 

dem ASTRA und denen des Kantons gelten dabei auch als Grenzen für die Kostenaufteilung.

10.2 Kostenrisiken

Aus heutiger Sicht bestehen folgende Kostenrisiken im Projekt:

- Für die Entsorgung der mit PAK belasteten Asphaltbeläge wurden die Mengen gemäss den 

Belagsuntersuchungen grob abgeschätzt. Die geschätzten Mengen können von den tatsäch-

lichen Mengen abweichen.

- Die Menge an zu ersetzendem Strassenkoffer (Fundation) ist im Vorprojekt nur grob abge-

schätzt. Mit weiteren Untersuchungen im Bauprojekt werden die Annahmen präzisiert.

- Die Kosten der Verkehrsführung und allfälliger Umleitungen können derzeit nur grob abge-

schätzt werden.

- Die Kosten für die Wasserhaltungen zur Erstellung der Kunstbauten

- Eventuelle Konflikte zwischen Werkleitungen wurden im Vorprojekt nur grob geprüft und 

müssen im Bauprojekt noch im Detail geprüft werden.

- Auch allfällige Projektänderungen können die bisher berücksichtigten Kosten beeinflussen.

- Einsprachen und Landerwerb

10.3 Kostenbeteiligung Dritter

Im Rahmen des Strassenbauprojektes fallen gemäss dem aktuellen Wissens- und Projektstand 

bis anhin noch keine Kosten Dritter an.
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11Terminplan

11.1 Vorgesehene Meilensteine

Vorgesehene Meilensteine für das Bauvorhaben sind:

Äusserung von Begehren §12 / Mitwirkung der Bevölkerung §13 gemäss StrG
März / April 

2024

Öffentliche Planauflage §16 in Verbindung §17 gemäss Abs. 2 StrG ca. März 2025

Festsetzung gemäss §15 StrG Projekt und Kreditbewilligung (ohne Einsprachen im §16 ge-
rechnet und ohne Einsprachen gegen die Festsetzung)

ca. Juli 2025

Öffentlich Ausschreibung (Publikation SIMAP)
ca. Sept./Okt. 

2025

Baubeginn ca. Mitte 2026

Verkehrsfreigabe ca. Ende 2028

Bauende ca. Mitte 2029
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12Verschiedenes

12.1 Ausblick nächste Projektphasen

In den bevorstehenden Phasen des Projekts sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Koordination BSA:
- Übernahme Pläne der öffentlichen Beleuchtung EKZ, Beleuchtungsberechnungen

- Prüfung und genaue Planung Notwendigkeit Rohranlage LWL.

- BSA Koordination Nachbarprojekt UEF SBB Rangierbahnhof

Verkehrsführung und Bauphasen:
- Optimierung Verkehrsführungskonzepte, Erstellung Bauphasenpläne

- Planung Lichtsignalsteuerung während prov. Verkehrsführung

- Vereinbarungen für Standort Installationsplatz und Festlegung weiterer temporärer bzw. pro-

visorischen Beanspruchungen 

Planung:

- Überprüfung – eventuelle weitere Sondagen Fundation

- Klärung Grundwasserverhältnisse – Prüfung Notwendigkeit Planumsentwässerung

- Absichtserklärung Landabtausch Kt. AG – Kt. ZH

- Bau Koordination Nachbarprojekt UEF SBB Rangierbahnhof

- Road Safety Audit

GVM:
- Verifizierung des Vorabzuges aus dem neue GVM Kt ZH 2019.

Umwelt:
- Allfällige Untersuchung Boden entlang des Verkehrsträgers auf Belastung (Prüfperimeter Bo-

denverschiebung) prüfen.

- Umgang mit Fruchtfolgeflächen und ökologischem Ausgleich



630.00.40 Seite 69 von 84

15.03.2024

13Fotodokumentation

13.1 Silbernstrasse

Abbildung 48: Knoten Ried-/ Silbernstrasse; Beginn des Projektperimeters; Foto von pzw am 26.09.2023

Abbildung 49: Silbernstrasse mit Blick auf den Knoten Silbernstrasse Mutschellenstrasse; Foto von pzw am 
26.09.2023
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Abbildung 50: Blick auf den Knoten Silbernstrasse Mutschellenstrasse; Foto von pzw am 26.09.2023

13.2 Aufweitung Silbernstrasse

Abbildung 51: Zeigt die Sicht auf Silbernstrasse im Bereich der geplanten Aufweitung; Foto von pzw vom 
26.09.2023
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Abbildung 52: Zeigt die Sicht auf die Silbernstrasse im Bereich der geplanten Auf-weitung; Foto von pzw vom 
26.09.2023

Abbildung 53: Zeigt die Sicht auf das Gebiet bei Parzelle Nr. 9699 (Möbel Märki) entlang der Mutschel-
lenstrasse; Foto von pzw vom 26.09.2023
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Abbildung 54: Zeigt die Sicht auf das Gebiet beim Möbel Märki im Bereich der geplanten Erweiterung des Rad-
/Fusswegs; Foto von pzw vom 26.09.2023

13.3 LSA 156

Abbildung 55: Zeigt einen Teil der LSA 156 am Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse; Ampel vor Einfahrt Silbern-
strasse; Foto von pzw am 26.09.2023
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Abbildung 56: Zeigt die Fussgängerquerung und Teil der LSA 156 der Silbernstrasse beim Knoten Mutschellen-
/Silbernstrasse; Foto von pzw am 26.09.2023

Abbildung 57: Zeigt ein Ampelsystem der LSA 156 auf Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Auffahrt Autobahn A1; 
beim Knoten Mutschellen- Silbernstrasse; Foto von pzw am 26.09.2023
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Abbildung 58: Zeigt die Steuerkästen der LSA 156, welche im Zuge der Sanierung versetzt werden; Foto von 
pzw vom 26.09.2023

Abbildung 59: Zeigt ein Ampelsystem der LSA 156 am Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse auf der Fahrspur 
Richtung SBB-Unterführung; Foto von pzw vom 26.09.2023
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Abbildung 60: Zeigt eine Ampel der LSA 156 am Knoten Mutschellen-/Silbernstrasse für die Auffahrt auf die Mut-
schellenstrasse; Foto von pzw vom 26.09.2023

13.4 Mutschellenstrasse

Abbildung 61: Blick auf den Rad-/Gehweg entlang der Mutschellenstrasse in Richtung der Auffahrt auf die Auto-
bahn A1; Foto von pzw vom 26.09.2023
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Abbildung 62: zeigt Blick auf den Perimeter der Wannenverbreiterung der Mutschellenstrasse; Foto von pzw 
vom 26.09.2023

Abbildung 63: Rechts im Bild ist der Perimeter der Strassenerweiterung zu sehen; Foto von pzw vom 
26.09.2023
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Abbildung 64: Zeigt den Perimeter der Strassenerweiterung mit Blick Richtung Unterführung SBB; Foto von pzw 
vom 26.09.2023

13.5 LSA 157

Abbildung 65: Zeigt das Ampelsystem der LSA bei der Ausfahrt/ Querung der Ausfahrt der Autobahn A1; Foto 
von pzw vom 26.09.2023
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Abbildung 66: Zeigt Teil der LSA 157 mit der Ampel für die Auffahrt zur A1 und Querung der Auffahrt; Foto von 
pzw vom 26.09.2023

Abbildung 67: Zeigt Ampelsystem der LSA 157 auf der Fahrspur Richtung Dietikon; Foto von pzw vom 
26.09.2023
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13.6 Zufahrt zur Mutschellenstrasse aus Richtung Kt. AG (Baumschule)

Abbildung 68: Zeigt die Zufahrt des Mooswegs zur Mutschellenstrasse; Foto von pzw vom 26.09.2023
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15Anhänge

15.1 Nachweis Schleppkurven
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15.2 Nachweise der Sichtweiten
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15.3 Faktenblatt Verkehr
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Faktenblatt Verkehrserhebung und Verkehrsmengen 

Das Projekt «Dietikon, Mutschellen-/ Silbernstrasse, Ausbau und Instandsetzung» benötigt für die Dimensio-
nierung der Lichtsignalanlagen und den Leistungsnachweis ein stabiles Verkehrsmengengerüst. Dazu wurden 
die Verkehrsmengen erhoben und die Daten aus dem Gesamtverkehrsmodell analysiert. 

Die Verkehrserhebungen an der LSA 117, 156, 157 und 158 wurde mittels der Schleifenaufzeichnungen durch-
geführt. Daraus wurden die Belastungen für die Spitzenstunden bestimmt. Insgesamt wurden zwei Verkehrs-
erhebungen mittels der Schleifenanlage durchgeführt, der erste Datenbezug erfolgte vor den Sommerferien 
2023 und umfasst den Zeitraum vom 01. Juni 2023 bis zum 12. Juli 2023. Der zweite Datenbezug erfolgte 
nach den Sommerferien und umfasste den Zeitraum vom 21. August bis zum 15. September 2023. 

 

Abbildung 1: Standorte der erhobenen Lichtsignalanlagen inkl. DTV2018 (GVM-ZH1) / DTV2040 (GVM-ZH2) 

Die Verkehrszählung erfolgt an allen vier Anlagen mittels der Schrägschleife der jeweiligen Spur, 
welche im Datensatz als Stundenwerte aufgezeichnet werden. Dadurch kann auch die Verteilung der 
Fahrzeuge aus den Daten entnommen werden. 

 

Die Morgen- sowie die Abendspitze der beiden Erhebungen wurden verglichen, um mögliche zeitli-
che Veränderungen erkennen zu können. Für die Morgenspitze im Zeitraum 07.00 – 08.00 Uhr und 
für die Abendspitze im Zeitraum 17.00 – 18.00 Uhr wurden die Medianwerte der Verkehrsbelastung 
bestimmt. Ebenfalls wurden anhand der Knotenstromsummen die Zeiträume für die Spitzenstunden 
bestätigt. In den Spitzenwerten der Datensätzen wurde durch den Vergleich keine zeitliche Verän-
derung festgestellt. 

 

Für den weiteren Vergleich der Verkehrszahlen wurde ein Vorabzug aus dem neuen Gesamtver-
kehrsmodell (GVM-ZH2) verwendet. Es wurde bewusst darauf verzichtet mit den Prognosen des ak-
tuellen GVM zu arbeiten, da die Erfahrung gezeigt hat, dass die Prognosen in gesättigten Gebieten 
eine zu hohe Zunahme abbilden. Der Vorabzug des GVM-ZH2 beruht auf einem realistischeren An-
satz für die Prognosen. Die Prognosen aus dem Vorabzug GVM-ZH2 wurden mit den erhobenen 
Verkehrsmengen verglichen. Die Abweichungen sind nur gering und die Erhebungen weisen eine 
gute Übereinstimmung mit dem Vorabzug GVM-ZH2 auf. Auch die Prognose 2040 zeigte nur ge-
ringe Veränderungen für den durch das Projekt betroffenen Perimeter. Auf Grundlage dieser Er-
kenntnisse wurde beschlossen die Verkehrsmengen der Erhebungen als Basis für das Verkehrs-
mengengerüst zu verwenden. Für den durchschnittlichen Tagesverkehr (DTV) 2018 und 2040 wurde 
das GVM-ZH1 und ein Vorabzug des GVM-ZH2 verwendet, wobei die Referenzprognose 2040 zur 
Anwendung kommt. 

 

Für die Festlegung der im Projekt zu verwendenden Verkehrszahlen wurden somit die Median-Spit-
zenstunden- Werte der 2. Messung aus dem Zeitraum vom 21. August bis zum 15. September 2023 
auf 5 Fahrzeuge genau aufgerundet. 
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Abbildung 2: Verkehrsmengengerüst MSP und ASP  
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